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A. Einleitung 

Der Versuch von Staaten, ihre Interessen außerhalb ihres Staatsgebietes durchzusetzen, ist kein 
neues Phänomen und auch im Sanktionsbereich zu beobachten. Vor allem die Vereinigten Staa-
ten von Amerika (USA) wollen ihre Sanktionsgesetze im Ausland zur Anwendung bringen. 
Dadurch wird nicht nur die größte Handelsbeziehung weltweit, nämlich die zwischen den USA 
und der Europäischen Union (EU), beeinträchtigt.1 Auch die freie Wirtschaftstätigkeit von ju-
ristischen und natürlichen Personen wird eingeschränkt.2 

Der Großteil der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) hält diese Sanktionspraxis 
für völkerrechtswidrig.3 Diesen Standpunkt vertrat auch die Europäische Gemeinschaft (EG), 
die zur Abwehr von US-Sanktionsgesetzen 1996 mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 
2271/96 reagierte.4 

Die sog. Blocking-Verordnung (BlockingVO) als zentrales Instrument im Bereich der Sank-
tionsabwehr der EU hat seit der ersten Präsidentschaft von Donald Trump hohe Relevanz, steht 
jedoch zunehmend in der Kritik.5 Aufgrund des Verbotes, ausländischen Sanktionen nachzu-
kommen, geraten Unternehmen in einen Konflikt zwischen extraterritorialen Sanktionsgesetzen 
und der BlockingVO.6 Zudem adressiert die auf die geopolitische Situation im Jahr 1996 zuge-
schnittene BlockingVO ausschließlich US-Sanktionen.7 Seit 1996 hat sich die geopolitische Si-
tuation jedoch zunehmend verschärft. Heute beeinflussen weitere Akteure wie China und Russ-
land das Geschehen, was die Frage aufwirft, ob die BlockingVO dieser Situation gerecht wird.8 

Diese Arbeit untersucht Hintergrund (B.), aktuelle Rechtsprechung (C.) und rechtspolitische 
Entwicklungen (D.) im Bereich der Sanktionsabwehr. Ziel der Arbeit ist es, den Hintergrund 
sowie die Funktionsweise der BlockingVO darzustellen und anhand der aktuellen Rechtspre-
chung die bei der Anwendung und Auslegung der BlockingVO entstehenden Probleme aufzu-
zeigen. Ausgehend davon werden aktuelle rechtspolitische Entwicklungen dargestellt und die 
Frage beantwortet, ob die BlockingVO in ihrer geltenden Fassung ein effektives Instrument zur 
Sanktionsabwehr ist oder diese dringend reformbedürftig ist. 

 

                                                
1  European Commission, United States, im Internet abrufbar: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-

country-and-region/countries-and-regions/united-states_en (besucht am 14. Mai 2024). 
2  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute 

(Council Regulation (EC) 2271/96) vom 17. Dezember 2021, 2, erhältlich im Internet: https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Unlawful-extra-territorial-sanctions-a-stronger-
EU-response-amendment-of-the-Blocking-Statute-/public-consultation_en (besucht am 29. Mai 2024). 

3  UN Affairs, UN General Assembly calls for US to end Cuba embargo for 29th consecutive year, erhältlich im Internet: 
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094612 (besucht am 14. Mai 2024).  

4  Verordnung Nr. 2271/96, ABl. EG Nr. L 309 vom 29. November 1996, 1 zuletzt geändert durch Delegierte Ver-
ordnung Nr. 2018/1100, ABl. EG L 199I vom 7. August 2018, 1. 

5  Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 182. 
6  Johnson, CB 2022, 76; Lieberknecht, RIW 2023, Lieberknecht, IPRax 2022, 260 240; Seibt/Denninger, ZIP 2023, 

1969; Walter, RIW 2018, 735; Gernert, IPRax 2020, 329. 
7  Das ergibt sich aus dem Anhang der BlockingVO. 
8  Lonardo/Szép, European Foreign Affairs Review 2023, 363 (370). 

 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/united-states_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/united-states_en
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094612
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B. Hintergrund 

I. Extraterritoriale Sanktionen und ihre völkerrechtliche Bewertung im Überblick 

Sanktionen sind ein wesentliches außen- und sicherheitspolitisches Instrument, mit dem inter-
nationale Organisationen, Staaten und Staatenverbunde wie die EU restriktive Maßnahmen er-
lassen, um andere Staaten mit wirtschaftlichem oder politischem Druck zu einem bestimmten 
Verhalten zu bewegen.9 Sanktionen bezwecken beispielsweise Krisenbewältigung, Friedenssiche-
rung sowie den Schutz völkerrechtlicher Grundwerte.10 

Für ihre Verhängung existieren diverse Sanktionsregime, die miteinander verbunden 
sind, sich überschneiden können oder einander widersprechen.11 Auf multilateraler Ebene kann 
der UN-Sicherheitsrat Sanktionen verhängen.12 Zudem gibt es von einzelnen Staaten ausgehende 
unilaterale Sanktionen.13 Die EU verhängt im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik Sanktionen.14 

Sanktionsgesetze gelten nur für juristische und natürliche Personen, die der Jurisdiktionsho-
heit des Staates unterliegen, der die Sanktionen verhängt. Dieser beschränkte Anwendungsbe-
reich ergibt sich aus dem Prinzip der Jurisdiktionshoheit, das staatliche Hoheitsgewalt auf ihre 
Jurisdiktion begrenzt.15 Für die Definition der Jurisdiktionshoheit eines Staates markiert das sog. 
Lotus-Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) den Ausgangspunkt. Das vom IGH entwi-
ckelte Lotus-Prinzip besagt, dass Staaten als souveräne Völkerrechtssubjekte umfassend befugt 
sind, Hoheitsakte zu erlassen, sofern kein positives Verbot existiert, das die staatliche Souveränität 
begrenzt.16 Ein positives Verbot ist das völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Interventionsver-
bot,17 das die Autonomie einzelner Staaten bei der Ausgestaltung ihres Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystems schützt.18 

Zwar werden die Aktualität des Lotus-Prinzips und die hiesige Bedeutung des Interventions-
verbots in Frage gestellt,19 jedoch ist allgemein anerkannt, dass die Befugnis, Sachverhalte extra-
territorial zu regeln, eine hinreichende Verbindung zwischen dem Sachverhalt und dem 

                                                
9  Sachs, in; Sachs/Pelz (Hrsg.), Heidelberger Kommentar Außenwirtschaftsrecht, Kapitel IV Rn. 1; Europäische Kom-

mission, COM (2021) 535 final vom 3. September 2021, erhältlich im Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN (besucht am 3. Mai 2024); Ruys/Ryngaert, British 
Yearbook on International Law 2020, 1 (4 ff.). 

10  Rotte, Internationale Politische Ökonomie, in: Masala/Sauer/Wilhelm (Hrsg.), Handbuch der Internationalen Politik, 
220; Herdegen, Europarecht, § 27 Rn. 14; Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 1. 

11  Sachs, in; Sachs/Pelz (Hrsg.), Heidelberger Kommentar Außenwirtschaftsrecht, Kapitel IV Rn. 19. 
12  Dies ergibt sich aus Art. 39 und 41 der Charta der Vereinten Nationen, abgedruckt in: Schwartmann, in: Schwart-

mann (Hrsg.), Völker- und Europarecht, 4 (22); Schmidt, Journal of Conflict & Security Law 27 2022, 53 (58). 
13  Schmidt, Journal of Conflict & Security Law 27 2022, 53 (58). 
14  Vgl. dazu Herdegen, Europarecht, § 27 Rn. 11 ff; Roeder/Schlutz/Hille/Havlik/Conte, CCZ 2023, 33; Pfeil/Mertgen, 

Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 2. 
15  Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 1 Rn. 106; Schmidt, Journal of Conflict & Se-

curity Law 27 2022, 53 (56); Sattler, JuS 2019, 18 (20). 
16  IGH, SS ’Lotus‘ (France v. Turkey), PCIJ Series A, No 10, 3 ff. 
17  Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd I/1, 320; Herdegen, Völkerrecht, § 35 Rn. 1. 
18  IGH, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. USA), ICJ Reports 1986, 14 (131). 
19  Hinweis auf die Aktualität des Lotus-Prinzips bei: Labus, Frankfurt Law Review 2023 (2), 73 (79) mwN.; Zum 

Interventionsverbot und seine heutige Bedeutung vgl.: Herdegen, Völkerrecht, § 35 Rn. 4.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN
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regelnden Staat voraussetzt.20 Diese hinreichende Verbindung besteht, wenn eine „sinnvolle“ An-
knüpfung vorliegt.21 Anknüpfungspunkte sind das Territorial- oder aktive Personalprinzip, nach 
dem Staaten befugt sind, Hoheitsgewalt in ihrem Territorium und bezogen auf ihre Staatsange-
hörigen auszuüben.22 Weitere Anknüpfungspunkte sind das umstrittene Schutzprinzip sowie die 
Auswirkungslehre.23 

Trotzdem versuchen Staaten immer wieder, ihre Interessen mit Sanktionen durchzusetzen, 
die außerhalb des Staatsgebietes für Ausländer gelten sollen. Dieses Vorgehen prägt vor allem die 
Sanktionspraxis der USA, bei der zwischen sog. Primärsanktionen und Sekundärsanktionen dif-
ferenziert wird.24 Primärsanktionen richten sich an sog. US-Persons, also insbesondere staatsan-
gehörige natürliche und juristische Personen oder ausländische Personen, die sich in den USA 
aufhalten.25 Sekundärsanktionen dagegen richten sich an Drittstaatsangehörige, die Transaktio-
nen mit den Subjekten abwickeln, an die sich Primärsanktionen richten.26 Sie verbieten Dritt-
staatsangehörigen Transaktionen mit Personen abzuwickeln, die in der vom Office of Foreign As-
sets Control (OFAC) geführten Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-
Liste) aufgenommen sind.27 Werden Rechtsgeschäfte mit gelisteten Personen eingegangen oder 
abgewickelt, droht der Ausschluss aus der Vergabe öffentlicher Aufträge, der Ausschluss vom US-
Finanzmarkt, die Aufnahme auf die SDN-Liste sowie Straf- und Bußgelder.28 Ein Beispiel für 
ein Sanktionsgesetz, das Sekundärsanktionen enthält, ist der Cuban Liberty and Democratic Soli-
darity Act of 1996, auch bekannt als 1996 Helms-Burton-Act.29 Dieses Gesetz richtet sich gegen 
das Castro-Regime und die kommunistische Ordnung auf Kuba.30 Zudem existiert ein umfang-
reiches unilaterales Sanktionsregime der USA gegenüber Iran, das ebenfalls Sekundärsanktionen 

                                                
20  Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd I/1, 320 ff.; Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschafts-

recht, § 1 Rn. 122; Kamminga, Extraterritoriality, MPIL, erhältlich im Internet: https://opil.ouplaw.com/dis-
play/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL (besucht am 13. Mai 2024). 

21  Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd I/1, 321. 
22  Herdegen, Internationales Wirtschaftsrecht, § 3 Rn. 55; Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschafts-

recht, § 1 Rn. 114 ff.; Ryngaert, in: Parrish/Ryngaert (Hrsg.), Research Handbook on Extraterritoriality in Internati-
onal Law, 13 (14). 

23  Zum Schutzprinzip: Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 1 Rn. 122; zur Vertiefung 
mwN Ryngaert, in: Parrish/Ryngaert (Hrsg.), Research Handbook on Extraterritoriality in International Law, 13 (21 
f.); Zur Auswirkungslehre vgl. Kamminga, Extraterritoriality, MPIL, erhältlich im Internet: https://opil.oup-
law.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL (besucht am 13. Mai 
2024). 

24  Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 109 ff; Meyer, University of Pennsylvania Journal of 
International Law 30 2009, 905 (926); Sattler, JuS 2019, 18 (21); Malherbe, New York University Journal of Inter-
national Law and Politics 53 2021, 1017 (1023). 

25  Roeder/Schlutz/Hille/Havlik/Conte, CCZ 2023, 337 (338); Meyer, University of Pennsylvania Journal of International 
Law 30 2009, 905 (906); Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 95. 

26  Schmidt, Journal of Conflict & Security Law 27 2022, 53 (60); Meyer, University of Pennsylvania Journal of Interna-
tional Law 30 2009, 905 (926); Beaucillon, in: Beaucillon (Hrsg.), Research Handbook on Unilateral and Extraterri-
torial Sanctions, 1 (6); Ruys/Ryngaert, British Yearbook on International Law 2020, 1 (4). 

27  Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 94 ff.; zur SDN-Liste der OFAC: https://sanctions-
list.ofac.treas.gov/Home/static/sdn.html. 

28  Meyer, University of Pennsylvania Journal of International Law 30 2009, 905 (929). 
29  Verordnung (EG) Nr. 2271/96 in der Fassung vom 29. September 1996, ABl. EG L 309 vom 29. November 1996, 

1. 
30  Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, 22 U.S.C. 6021 note, erhältlich im Internet, 

https://www.congress.gov/104/statute/STATUTE-110/STATUTE-110-Pg785.pdf (besucht am 23. Mai 2024). 
 

https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1040?prd=MPIL
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enthält. Dazu gehört insbesondere der Iran Sanctions Act of 1996,31 der aufgrund der wachsenden 
Besorgnis der USA über den friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms erlassen 
wurde und ebenfalls Sekundärsanktionen vorsah.32 

Für Primärsanktionen besteht eine Anknüpfung nach dem Territorial- sowie Personalitäts-
prinzip. Für Sekundärsanktionen, die den Zugang zum US-amerikanischen Markt betreffen, liegt 
eine sinnvolle Anknüpfung nach dem Territorialprinzip vor.33 Für weitergehende Sekundärsank-
tionen fehlt es hingegen an einer Anknüpfung und damit an der Jurisdiktionshoheit, sodass diese 
als extraterritorial wirkende Sanktionen als völkerrechtswidrig angesehen werden.34 Erst im Juni 
2021 stimmten 184 Staaten für eine Resolution der UN-Generalversammlung, die in ihrer Prä-
ambel Bedenken über den 1996 Helms-Burton-Act und seine extraterritorialen Effekte zum Aus-
druck brachte.35 

II. Sanktionsabwehr durch die EU 

Auch die Europäische Gemeinschaft (EG) bewertete die Sekundärsanktionen der USA aufgrund 
ihrer extraterritorialen Wirkung für völkerrechtswidrig und reagierte zur Abwehr dieser mit der 
BlockingVO.36 

1. Entstehungsgeschichte der BlockingVO 

Anlass für den Erlass der BlockingVO bot unter anderem der bereits erwähnte 1996 Helms-Bur-
ton-Act.37 Die EG sah im Erlass dieses Gesetzes durch die USA einen Verstoß gegen das Recht 
der Welthandelsorganisation (WTO) und wollte durch den Gebrauch des WTO-Streitbeile-
gungsmechanismus die USA zur Einhaltung des WTO-Rechts bewegen.38 Es konnte jedoch eine 
politische Einigung erzielt werden, sodass die USA den 1996 Helms-Burton-Act nicht gegen 
Staatsangehörige der EG zur Anwendung brachte.39 Daraufhin wurde die Arbeit des für die 

                                                
31  Iran Sanctions Act of 1996, 50 USC 1701 note, erhältlich im Internet: https://www.congress.gov/bill/104th-con-

gress/house-bill/3107/text (besucht am 27. Mai 2024); National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2012, 112 
USC H.R. 1540, im Internat abrufbar: https://www.congress.gov/112/statute/STATUTE-125/STATUTE-125-
Pg1298.pdf (besucht am 27. Mai 2024). 

32  Bungenberg/Weiss, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 7 Rn. 79. 
33  Zur Bedeutung der angesprochenen Differenzierung vgl. Labus, Frankfurt Law Review 2023 (2), 73 (83). 
34  Labus, Frankfurt Law Review 2023 (2), 73 (89); Schmidt, Journal of Conflict & Security Law 27, 2022, 53 (80). 
35  UN Affairs, UN General Assembly calls for US to end Cuba embargo for 29th consecutive year, erhältlich im Internet: 

https://news.un.org/en/story/2021/06/1094612 (besucht am 14. Mai 2024).  
36  vgl. Verordnung (EG) Nr. 2271/96, Abl. EG L 309 vom 29.11.1996, 1. 
37  Verordnung (EG) Nr. 2271/96 in der Fassung vom 29. September 1996, ABl. EG L 309 vom 29.11.1996, 1; Vgl. 

Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 in der Fassung vom 29. September 1996, ABl. EG L 309 vom 
29.11.1996, 1; Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-
Verordnung, Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018. 

38  WTO, United States – The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, Request for the Establishment of a Panel by 
the European Communities vom 8. Oktober 1996, WT/DS38/2. 

39  WTO, United States – The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, Note of the Secretary vom 25. April 1994, 
WT/DS38/5. 
 

https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3107/text
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3107/text
https://www.congress.gov/112/statute/STATUTE-125/STATUTE-125-Pg1298.pdf
https://www.congress.gov/112/statute/STATUTE-125/STATUTE-125-Pg1298.pdf
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Streitbeilegung eingerichteten WTO-Panels eingestellt.40 Die BlockingVO wurde zunächst 
kaum zur Anwendung gebracht.41 

Weiterhin relevant für die Sanktionsabwehr blieb zunächst der Iran Sanctions Act of 1996. Ab 
2003 kam es zu Verhandlungen zwischen den USA, der EU, Iran, China, Frankreich, Russland, 
dem Vereinigten Königreich und Deutschland über eine Atomvereinbarung mit Iran zur Sicher-
stellung der zivilen Nutzung des iranischen Atomprogramms.42 Das Ergebnis von 12 Jahren Ver-
handlung war der sog. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), mit dem sich die Parteien im 
Jahr 2015 auf die Aussetzung der Sanktionen gegen Iran einigten, 43 die zuvor durch den UN-
Sicherheitsrat, die EU und die USA verhängt worden waren.44 

Der JCPoA ist kein völkerrechtlicher Vertrag,45 aufgrund der Resolution 2231 des UN-Si-
cherheitsrates jedoch rechtsverbindlich.46 Trotz fehlendem Austrittsrecht, kündigten die USA 
unter der Trump-Administration 2018 die Mitgliedschaft im JCPoA.47 In der Folge traten die 
US-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft.48 Die Versuche, den JCPoA unter der Biden-Admi-
nistration wiederherzustellen, scheiterten.49 

Um die von nun an wieder geltenden Sekundärsanktionen abzuwehren, reagierte die EU mit 
der „Wiederbelebung“ der BlockingVO, indem die inzwischen zuständige Europäische Kommis-
sion (Kommission) eine delegierte Verordnung zur Änderung der BlockingVO erließ.50 Seither 
ist die Relevanz der BlockingVO erheblich gestiegen. 

                                                
40  WTO, United States – The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, Note of the Secretary vom 24. April 1998, 

WT/DS38/6. 
41  Sattler, JuS 2019, 18 (22). 
42  Zamirirad, Die Atomvereinbarung mit dem Iran, erhältlich im Internet: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/a-

puz/309940/die-atomvereinbarung-mit-iran/ (besucht am 17. Mai 2024); Meier/Zamirirad, Die Atomvereinbarung 
mit Iran, SWP-Aktuell 70 2015, 1. 

43  Joint Comprehensive Plan of Action vom 14. Juli 2015, erhältlich im Internet: https://www.eeas.europa.eu/si-
tes/default/files/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf (besucht am 14. Mai 2024); Herdegen, Internatio-
nales Wirtschaftsrecht, § 3, Rn. 58. 

44  Karpenstein/Sangi, EuZW 2019, 309. 
45  Meier/Zamirirad, Die Atomvereinbarung mit Iran: Folgen für regionale Sicherheit und Nichtverbreitung, SWP-Ak-

tuell 70, August 2015, 1. 
46  Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates vom 20. Juli 2015, S/RES/2231 (2015), erhältlich im Internet: 

https://www.un.org/depts/german/sr/sr_15/sr2231.pdf (besucht am 14. Mai 2024). 
47  Rhein-Fischer/Scholl, Rückzug aus dem Atomabkommen: Drohen die USA mit einem Völkerrechtsbruch?, Verfas-

sungsblog vom 7. März 2018, erhältlich im Internet: https://verfassungsblog.de/rueckzug-aus-dem-atomabkommen-
drohen-die-usa-mit-einem-voelkerrechtsbruch/ (besucht am 3. Juni 2024). 

48  Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran, Exec Order No 13846 vom 6. August 2018, erhältlich im Inter-
net: https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-
respect-to-iran (besucht am 14. Mai 2024). 

49  Auswärtiges Amt, Das iranische Atomprogramm vom 14. März 2024, im Internet abrufbar: https://www.auswaerti-
ges-amt.de/de/service/laender/iran-node/wiener-nuklearvereinbarung-atomprogramm-iran/202458 (besucht am 17. 
Mai 2024). 

50  Die Zuständigkeit der Kommission für die Bestimmung des Anwendungsbereichs der BlockingVO durch delegierten 
Rechtsakt nach Art. 11a BlockingVO ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 BlockingVO, der seit der Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2271/96 ABl. EG L 209 von 29.11.1996 durch die Verordnung (EU) Nr. 37/2014, ABl. L 18 vom 
21.1.2014 eine stärkere Rolle der Kommission vorsieht; Zur Änderung des Anhangs der BlockingVO vgl. Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2018/1100 der Kommission, ABl. L 
199I vom 7.8.2018, 1–6; Europäische Kommission, COM (2021) 535 final vom 3. September 2021 3. September 
2021, erhältlich im Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN (besucht am 3. Mai 2024). 
 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/309940/die-atomvereinbarung-mit-iran/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/309940/die-atomvereinbarung-mit-iran/
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
https://www.un.org/depts/german/sr/sr_15/sr2231.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran
https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/iran-node/wiener-nuklearvereinbarung-atomprogramm-iran/202458
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/iran-node/wiener-nuklearvereinbarung-atomprogramm-iran/202458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0535&from=EN
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2. Zwecke der Verordnung 

Die BlockingVO soll die Auswirkungen der im Anhang der Verordnung aufgeführten Gesetze 
aufheben, neutralisieren oder blockieren, um die bestehende Rechtsordnung und die Interessen 
der Union sowie der natürlichen und juristischen Personen zu schützen.51 

Sie soll die wirtschaftliche Handlungsfreiheit von betroffenen natürlichen und juristischen 
Personen, die von der Kommission unter dem Begriff EU-Wirtschaftsteilnehmer zusammenge-
fasst werden, aufrechterhalten und finanzielle sowie wirtschaftliche Auswirkungen der Sekun-
därsanktionen eindämmen.52 

Daneben dient die BlockingVO der Durchsetzung außen- und sicherheitspolitischer Ziele 
der EU und schützt die Souveränität des EU-Gesetzgebers sowie die Eigenständigkeit des Uni-
onsrecht.53 Zudem definiert die EU durch die BlockingVO ihr strategisches Interesse an einem 
autonomen Sanktionsregime.54 

3. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich der BlockingVO 

Nach Art. 11 Nr. 1 BlockingVO umfasst der persönliche Anwendungsbereich alle natürlichen 
Personen, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates besitzen.55 In der EU ansässige 
Personen sind nach Art. 11 Nr. 4 BlockingVO ebenfalls erfasst, außer sie halten sich in dem Land 
auf, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.56 Außerdem sind alle juristischen Personen erfasst, 
die in der EU eingetragen sind, also nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats gegründet wurden 
und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb 
der EU haben.57 Insgesamt hat die BlockingVO einen weiten personellen Anwendungsbereich.58 

Der sachliche Anwendungsbereich wird nach Art. 1 BlockingVO durch den Anhang der Ver-
ordnung festgelegt. Die Verordnung gilt nur für Sanktionsgesetze mit extraterritorialer Wirkung, 
bei denen die EU den Schutz durch die BlockingVO für erforderlich hielt und sie deshalb in den 
Anhang der BlockingVO aufnahm.59 Bei den Verweisungen auf den Anhang handelt es sich um 
sog. statische Verweisungen, d.h. es wird auf die Fassung der Rechtsakte zum Zeitpunkt der Auf-
nahme in den Anhang verwiesen.60 

                                                
51  Verordnung (EG) Nr. 2271/96 in der Fassung vom 29. September 1996, ABl. EG L 309 vom 29.11.1996, 1; de 

Vries, International Business Lawyer 26 1998, 345 (346). 
52  Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-Verordnung, 

Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018, 2; Im Folgenden wird die Formulierung EU-Wirtschaftsteilnehmer 
übernommen; Szabados, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2023, 1. 

53  Plath, EuZW 2020, 375 (378); Schwendinger/Rehle, RdTW 2022, 382 (383). 
54  Lonardo/Szép, European Foreign Affairs Review 2023, 363 (364). 
55  de Vries, International Business Lawyer 26 1998, 345 (346); Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), 

EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 11 VO (EG) 2271/96, Rn. 1; Im Folgenden genannte Artikel ohne dazu-
gehörige Gesetzesangabe sind solche der BlockingVO. 

56  de Vries, International Business Lawyer 26 1998, 345 (346); Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), 
EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 11 VO (EG) 2271/96, Rn. 1. 

57  Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 11 VO (EG) 
2271/96, Rn. 4. 

58  Huber, Fordham International Law Jorunal 20 1997, 699 (702). 
59  Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 1 VO (EG) 

2271/96, Rn. 3; de Vries, Anthonius, International Business Lawyer 26 1998, 345 (347). 
60  Vogt/Arendt, in: Sachs/Pelz (Hrsg.), Außenwirtschaftsrecht, § 7 AWV Rn. 50; Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herr-

mann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 1 VO (EG) 2271/96, Rn. 5. 
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Da die BlockingVO als Reaktion auf die Sanktionspraxis der USA erlassen wurde, sind bis-
lang ausschließlich US-amerikanische Sanktionsgesetze in den Anhang der Verordnung aufge-
nommen worden. Der Anwendungsbereich kann jedoch auf Sanktionsgesetze anderer Länder 
ausgeweitet werden. Dafür wäre die Aufnahme des Sanktionsgesetzes in den Anhang der Verord-
nung nach Art. 1 Abs. 2 i. V. m. Art. 11a BlockingVO erforderlich. Dies könnte die Kommission 
durch delegierten Rechtsakt bewirken. 

4. Das Befolgungsverbot als Kernmechanismus 

Das Befolgungsverbot aus Art. 5 Abs. 1 BlockingVO ist der zentrale und zugleich umstrit-
tenste Mechanismus der BlockingVO. Anders als Art. 4 BlockingVO, der den mitglied-
staatlichen Gerichten und Behörden verbietet, Entscheidungen, die auf den in der Verord-
nung aufgeführten Rechtsakten basieren, anzuerkennen,61 adressiert Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO die EU-Wirtschaftsteilnehmer.62 Art. 5 Abs. 1 BlockingVO verbietet allen EU-Wirt-
schaftsteilnehmern, Forderungen oder Verboten von Rechtsakten nachzukommen, die in den 
Anhang der Verordnung aufgenommen wurden.63 

Das Befolgungsverbot ist aufgrund der Konsequenz für Unternehmen umstritten. Durch die 
Bestimmung aus Art. 5 Abs. 1 BlockingVO geraten EU-Wirtschaftsteilnehmer in eine „regula-
torische Zwickmühle“ zwischen Sanktionen von Drittstaaten wie der USA und dem EU-Recht.64 
Handeln sie beispielsweise im Einklang mit US-Sekundärsanktionen, können sie zwar eine Sank-
tionierung seitens der USA verhindern, gleichzeitig drohen jedoch rechtliche Konsequenzen für 
den Verstoß gegen Unionsrecht. Handeln sie hingegen unionsrechtskonform, droht eine Sank-
tionierung durch die USA. 

Darüber hinaus bereitet die Auslegung und Anwendung des Befolgungsverbots den Unter-
nehmen und den mitgliedstaatlichen Gerichten erhebliche Schwierigkeiten. Sanktionsgesetze 
sind reaktive, dynamische Instrumente, die unter zeitlichem Druck entstehen.65 Gleiches gilt für 
blocking-statutes, die eine Antwort auf Sanktionsgesetze darstellen. Deshalb überrascht es wenig, 
dass Vorschriften häufig unklar formuliert sind und diese in ihrer Auslegung und Anwendung 
problematisch sind. 

Exemplarisch für die Auslegungsschwierigkeiten im Rahmen des Art. 5 Abs. 1 BlockingVO 
ist die Frage nach dem sachlichen Anwendungsbereich.66 Gilt das Befolgungsverbot nur, wenn 
eine konkrete Weisung durch die Behörden oder Gerichte des Drittstaates ergangen ist, oder ist 
es ausreichend, dass sich ein Verhalten als „Nachkommen“ darstellt, ohne dass es konkreter Wei-
sungen bedarf?67 Was ist unter einem „Nachkommen“ zu verstehen? Um sich dieser Frage nähern 
zu können, ist zu prüfen, ob bereits ein Geschäftskontakt besteht, der in den Anwendungsbereich 

                                                
61  Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 4 VO (EG) 

2271/96, Rn. 1. 
62  Ibid., Rn. 1. 
63  Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 4 VO (EG) 

2271/96, Rn. 2. 
64  Johnson, CB 2022, 76; Lieberknecht, RIW 2023, Lieberknecht, IPRax 2022, 260 240; Seibt/Denninger, ZIP 2023, 

1969; Walter, RIW 2018, 735; Gernert, IPRax 2020, 329. 
65  Sattler, JuS 2019, 18 (19) Plath, EuZW 2020, 375 (378). 
66  Mit dieser Frage musste sich der EuGH in EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035 

befassen. 
67  Diese Frage war ebenfalls Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Te-

lekom ELCI:EU:C:2021:1035. 
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eines Sanktionsgesetzes aus dem Anhang fällt oder nicht.68 Ohne Geschäftskontakt besteht keine 
Gefahr, durch ein bloßes Unterlassen der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen unter den Begriff 
des Nachkommens zu fallen.69 Eine Pflicht, Geschäftstätigkeiten mit sanktionierten Wirtschafts-
akteuren aufzunehmen, besteht nicht und dies würde den europäischen Grundfreiheiten, den 
Grundrechten sowie dem deutschen Grundsatz der Privatautonomie zuwiderlaufen.70 

Problematischer ist die Situation bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen, die 
nach den im Anhang gelisteten Sanktionsgesetzen verboten sind. Schwierigkeiten bereitet 
vor allem die Abgrenzung zwischen der erlaubten Ausübung der wirtschaftlichen Entschei-
dungsfreiheit und einem verbotenen „Nachkommen“ i. S. d. Art. 5 Abs. 1 BlockingVO.71 

Differenziert werden könnte zwischen der rechtlichen Anerkennung des Verbots oder 
der Forderung sowie der tatsächlichen Berücksichtigung, wobei die rechtliche Anerken-
nung ein „Nachkommen“ darstellen würde und die tatsächliche Berücksichtigung der Aus-
übung wirtschaftlicher Entscheidungsfreiheit zuzuordnen wäre.72 Rechtliche Anerkennung 
würde zum Beispiel durch die Vereinbarung einer Compliance-Klausel erfolgen, mit der 
sich die EU-Wirtschaftsteilnehmer pauschal den US-Sanktionen unterwerfen.73 

Abgestellt werden könnte auch auf die subjektive Zielrichtung des Handelns.74 Stellt 
sich ein Verhalten objektiv als Verstoß gegen ein im Anhang gelistetes Gesetz dar und zielt 
das Verhalten subjektiv darauf ab, im Einklang mit den Gesetzen zu handeln, läge ein 
Nachkommen und keine Ausübung wirtschaftlicher Handlungsfreiheit vor.75 

Noch extensiver könnte der Begriff des „Nachkommens“ dahingehend ausgelegt wer-
den, dass der bloße Wille, einem im Anhang gelisteten Gesetz nachzukommen, bereits ein 
Nachkommen darstellt, ohne dass ein objektiver Verstoß vorliegen müsste.76 

5. Ausnahmen vom Befolgungsverbot nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO 

Um den EU-Wirtschaftsteilnehmern, die sich im Konflikt zweier Regelungsregime wie-
derfinden, mehr Spielraum zu gewähren, enthält Art. 5 Abs. 2 BlockingVO die Möglich-
keit für Betroffene, eine Ausnahmegenehmigung vom Befolgungsverbot bei der Kommis-
sion zu beantragen. Das Befolgungsverbot ist vergleichbar mit dem aus dem deutschen 
Verwaltungsrecht bekannten repressiven Verbot mit Befreiungsvorbehalt, nach dem ein 
Verhalten grundsätzlich verboten ist, jedoch von dem Verbot durch Ermessensentschei-
dung befreit werden kann.77 Die Kriterien für eine Entscheidung über einen solchen An-
trag wurden in einem Verfahren nach Art. 8 BlockingVO festgelegt.78 
                                                
68  Vgl. Hardings, RdTW 2020, 442 (443). 
69  Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-Verordnung, 

Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018, 6. 
70  Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 185. 
71  Ibid., Rn. 4. 
72  Bälz, EuZW 2020, 416 (417 f.); Bälz, RIW 2022, 124. 
73  Bälz, EuZW 2020, 416 (420). 
74  Vgl. EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 66-68, wobei keine ausdrückli-

chen Ausführungen dazu gemacht werden, ob ein objektiver Verstoß gegen ein im Anhang der BlockingVO gelistetes 
Sanktionsgesetz vorliegen muss; Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241). 

75  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 57; Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241). 
76  OLG Hamburg, BeckRs 2022, 29655, Rn. 53. 
77  Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 504; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 56; Hufen, 

Verwaltungsprozessrecht, § 26 Rn. 8. 
78  Vgl. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2018/1101, ABl. Nr. L 199 I/7 vom 3. August 2018. 
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Auch im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 2 BlockingVO ergeben sich Probleme. Die 
Kommission hat klargestellt, dass die Anträge nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO keine auf-
schiebende Wirkung im Hinblick auf das Befolgungsverbot haben.79 Der Leitfaden ist zwar 
rechtlich unverbindlich,80 jedoch lässt sich auch aus dem Text der BlockingVO an keiner 
Stelle eine aufschiebende Wirkung entnehmen. Das führt dazu, dass das Befolgungsverbot 
so lange einzuhalten ist, bis die Kommission ihre Entscheidung über den Antrag getroffen 
hat.81 In diesem Zeitraum drohen ihnen Sanktionen durch Drittstaaten wie der USA, wie 
zum Beispiel die Aufnahme auf die SDN-Liste, die erhebliche wirtschaftliche Konsequen-
zen hätte. 

6. Vollzug 

Die BlockingVO kann öffentlich-rechtlich (public enforcement) und privatrechtlich (private en-
forcement) durch die Mitgliedstaaten vollzogen werden. Bei der Frage der Ausgestaltung des Voll-
zugs kommt ihnen ein Spielraum zu, der durch Art. 9 BlockingVO geschaffen und zugleich be-
grenzt wird.82 Maßnahmen müssen wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein. 

Im deutschen Recht ist ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO nach § 82 Abs. 2 
AWV i. V. m. § 19 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 6 AWG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern in 
einer Höhe von bis zu 500.000 Euro geahndet wird.83 Bisher wurden keine Strafen gegen Un-
ternehmen aufgrund der BlockingVO verhängt.84 

Im private enforcement ist § 134 BGB das Scharnier zwischen dem nationalen Recht und 
dem Unionsrecht. Art. 5 Abs. 1 BlockingVO stellt ein Verbotsgesetz im Sinne von § 134 BGB 
dar.85 Verstöße gegen das Befolgungsverbot wirken sich somit unmittelbar auf Rechtsgeschäfte 
aus und können die Nichtigkeit dieser zur Folge haben.86 

 

C. Aktuelle Rechtsprechung 

Seit 29 Jahren ist die BlockingVO bereits in Kraft und trotz Anwendungs- und Auslegungs-
schwierigkeiten war sie bisher nur unregelmäßig Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten.87 Seit der 

                                                
79  Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-Verordnung, 

Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018, 7; so auch Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973) Harings, RdTW 
2020, 442 (444); Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241). 

80  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973). 
81  Vgl. Harings, RdTW 2020, 442 (444). 
82  de Vries, International Business Lawyer 26 1998, 345 (347). 
83  Ibid., 347; Pelz, in; Sachs/Pelz (Hrsg.), Heidelberger Kommentar Außenwirtschaftsrecht, Kapitel II § 82 AWV Rn. 

9. 
84  Bälz, EuZW 2020, 416 (418). 
85  Zur Begründung des Verbotsgesetzcharakters siehe Schwendinger/Rehle, RdTW 2022, 382 (384); EuGH 21.12.2021 

– C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035 Rn. 57; Wülfing/Rahimi/Ghassemi/Dobert, IWRZ 
2022, 116 (118); Plath, EuZW 2020, 375 (378); Zwickel, in: Reithmann/Martiny (Hrsg.), Internationales Vertrags-
recht, Rn. 5.65; Armbrüster, in: Säcker/Rixecker/Oetker (Hrsg.), MüKO BGB, § 134 Rn. 51. 

86  OLG Hamburg, IWZR 2020, 183 (185). 
87  Einen Überblick mit gibt Hardings, RdTW 2020, 442. 
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„Reaktivierung“ der BlockingVO im Jahr 2018 ist ihre praktische Relevanz erheblich gestiegen,88 
was daran zu erkennen ist, dass sie nun vermehrt Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten ist.89 

Das folgende Kapitel widmet sich dem ersten Vorabentscheidungsverfahren des EuGH zum 
Befolgungsverbot sowie zwei darauffolgenden Verfahren vor den mitgliedstaatlichen Zivilgerich-
ten.90 Diese Verfahren sind vor allem relevant, weil sie Klarheit im Hinblick auf die dargestellten 
Anwendungs- und Auslegungsschwierigkeiten im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 sowie Abs. 2 Blo-
ckingVO in Aussicht stellen.91 

I. EuGH-Urteil Rs. Bank Melli Iran/Telekom Deutschland 

In diesem Vorabentscheidungsverfahren hatte der EuGH erstmals über die Auslegung des An-
wendungsbereichs, des Tatbestands sowie der Rechtsfolge des Befolgungsverbots zu entschei-
den.92 

1. Sachverhalt 

Gegenstand des Rechtsstreits der Bank Melli Iran (BMI) und der Deutschen Telekom GmbH (Te-
lekom) ist ein Kommunikationsdienstleistungsvertrag, der die Telekom verpflichtet, Telefon- und 
Internetdienste für die Niederlassung der BMI in Hamburg bereitzustellen.93 Nach der Wieder-
einführung der US-Sanktionen gegen Iran 2018 wurde die BMI aus dem SWIFT-Netz ausge-
schlossen.94 Da deshalb zu erwarten war, dass die BMI zahlungsunfähig werden würde, kündigte 
die Telekom den Vertrag mit der BMI zunächst fristlos und später ordentlich.95 

                                                
88  Vgl. Lieberknecht, IPRax 2022, 260. 
89  Zu den Entscheidungen deutscher Gerichte vgl.: LG Hamburg, BeckRS 2018, 31002; LG Hamburg BeckRS 2018, 

32002; OLG Köln, BeckRS 2020, 4132; OLG Frankfurt a.M., BeckRS 2023, 6437; Zum Vorabentscheidungsver-
fahren vor dem EuGH vgl. EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035; Zur Nichtig-
keitsklage vor dem EuG, vgl. EuG Rs. T-8:21, IFIC Holding AG, ECLI:EU:T:2023:387. 

90  Vorabentscheidungsersuchen des Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg (Deutschland) eingereicht am 5. März 
2020 – Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht gegen Telekom Deutschland GmbH, Rechtssache 
C-124/20, ABl. EU Nr. C 201/16 vom 15. Juni 2020; OLG Hamburg, BeckRs 2022, 29655; OLG Frankfurt a.M., 
BeckRS 2023, 6437. 

91  Ein weiteres aktuelles Verfahren stellt eine Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV gegen eine von der Kommission 
nach Art. 5 Abs. 2 erteilte Ausnahmegenehmigung dar. Da es in diesem Urteil jedoch nicht direkt um Auslegungs-
schwierigkeiten des Befolgungsverbots als zentrales Instrument der BlockingVO geht, sondern vor allem auch um die 
Rolle Dritter, also der Adressaten der Primärsanktionen, wird auf dieses aktuelle Verfahren nur in der Fußnote ver-
wiesen. Siehe dazu: EuG Rs. T-8:21, IFIC Holding AG, ECLI:EU:T:2023:387. 

92  Zur Prüfungskompetenz des EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 276 AEUV vgl. Wege-
ner, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 3; Kotzur/Dienelt in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirch-
mair (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 6; Kaufmann, in: Dauses/Ludwig (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirt-
schaftsrechts, P. II. Rn. 2; Pechstein/Görlitz, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar 
EUV/GRC/AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 15. 

93  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn 2, 16; Gernert, IPRax 2020, 329 (330). 
94  Das SWIFT-Netz ist ein Telekommunikationsdienstleistungsnetz zur sicheren Durchführung grenzüberschreitender 

Finanztransaktionen, vgl. Deutsche Bundesbank Eurosystem SWIFT, im Internet erhältlich: https://www.bundes-
bank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/ueberwachung/swift-603612 (abgerufen am 7. Mai 2024). 

95  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 21; OLG Hamburg, IWRZ 2020, 183 
(184); Gernert, IPRax 2020, 329 (330); Plath. EuZW 2020, 375. 
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Das LG Hamburg musste sich mit der Frage befassen, ob eine ordentliche Kündigung wegen 
eines Verstoßes gegen das Befolgungsverbot aus Art. 5 Abs. 1 BlockingVO nichtig ist.96 Nachdem 
das LG Hamburg dies verneinte, legte die BMI Berufung beim OLG Hamburg ein.97 Das OLG 
Hamburg setzte das Verfahren aus und rief den EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungs-
verfahrens nach Art. 267 I und III AEUV an.98 

Fraglich war, ob die Anwendung des Befolgungsverbots eine konkrete Weisung von Verwal-
tungs- oder Justizbehörden der Drittländer an EU-Wirtschaftsteilnehmer voraussetzt oder ob das 
Befolgungsverbot bereits anwendbar ist, wenn sich eine rechtsgeschäftliche Handlung, wie zum 
Beispiel eine Kündigung durch EU-Wirtschaftsteilnehmer, als Befolgung darstellt.99 

Außerdem war fraglich, welche Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sein müssen, um einen 
Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO anzunehmen. 

Zuletzt hatte sich der EuGH mit der Frage zu befassen, ob Art. 5 Abs. 1 BlockingVO sowie 
Art. 9 BlockingVO „grundrechtskonform zu reduzieren“ sind.100 Fraglich war, ob ein Verstoß 
gegen das Befolgungsverbot stets zur Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts führt oder eine Aus-
nahme für den Fall anzunehmen ist, dass sich eine uneingeschränkte Anwendung des Befolgungs-
verbots unter Berücksichtigung der Grundrechtecharta der EU als unverhältnismäßig darstellt.101 

2. Entscheidung des EuGH 

a) Zur Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 1 BlockingVO 

Nach der Auslegung des EuGH bedarf es für die Eröffnung des Anwendungsbereichs keiner kon-
kreten Weisung.102 Durch die Verwendung des Wortes „einschließlich“ in Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO komme eine weite Formulierung zum Ausdruck.103 Zudem könne sich eine Forderung 
oder ein Verbot nicht nur aus einer Einzelmaßnahme ergeben, sondern auch aus einem abstrak-
ten, allgemeinen Rechtsakt.104 Im Vergleich zum eng gefassten Begriff der „Entscheidung“ in Art. 
4 und Art. 7 lit. d) BlockingVO, der sich ausschließlich auf Weisungen beziehe, sei der Begriff 
„Forderung“ oder „Verbot“ in Art. 5 Abs. 1 BlockingVO weit zu verstehen.105 Auch seinem Sinn 
und Zweck nach müsse Art. 5 Abs. 1 BlockingVO weit ausgelegt werden, um die Auswirkungen 
                                                
96  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Plath, EuZW 2020, 375. 
97  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 25; OLG Hamburg, IWRZ 2020, 183 

ff. 
98  OLG Hamburg, IWRZ 2020, 183. 
99  vgl. Vorlagefrage Nr. 1 des Vorabentscheidungsersuchen des Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg (Deutsch-

land) eingereicht am 5. März 2020 – Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht gegen Telekom 
Deutschland GmbH, Rechtssache C-124/20, ABl. EU Nr. C 201/16 vom 15 Juni 2020; EuGH, Rs. C- 124/20, 
Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 42. 

100  Bälz, IWRZ 2020, 183 (186). 
101  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 72 f. 
102  Ibid., Rn. 44-51; so auch OLG Hamburg; restriktiv dagegen OLG Köln, BeckRS 2020, 4132, Rn. 90. 
103  EuGH Rs, C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 45. 
104  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 46 unter Bezugnahme auf den Gene-

ralanwalt Hogan, der ebenfalls der Auffassung ist, dass das Befolgungsverbot auch ohne konkrete Weisung gilt, vgl. 
dazu Schlussanträge des Generalanwalts G. Hogan, EuGH Rs- C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom E-
CLI:EU:C:2021:386, Rn. 55. 

105  EuGH Rs, C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 47, der die Argumentation des Gene-
ralanwalt Hogan aufgreift, vgl. dazu Schlussanträge des Generalanwalts G. Hogan, EuGH Rs- C-124/20, Bank Melli 
Iran/Telekom ECLI:EU:C:2021:386, Rn. 57. 
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der extraterritorialen Sanktionen effektiv abmildern bzw. blocken zu können, da die in der Ver-
ordnung gelisteten Gesetze ihre Wirkungen über die bloße Androhung von Rechtsfolgen entfal-
ten könnten.106 

b) Zum Tatbestand des Art. 5 Abs. 1 BlockingVO 

Der EuGH legt den Begriff „Nachkommen“ subjektiv aus, indem er für die Beurteilung, ob eine 
rechtsgeschäftliche Handlung eine verbotene Befolgung darstellt, auf die Motive des Rechtsge-
schäfts abstellt.107 Zielt eine rechtsgeschäftliche Handlung darauf ab, den Bestimmungen der im 
Anhang gelisteten Sanktionsgesetze nachzukommen, liegt ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO vor.108 

c) Zur Rechtsfolge eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO 

Zunächst stellt der EuGH zwei Dinge klar. Erstens betont er, dass alle Bestimmungen des Uni-
onsrechts im Lichte der EU-Grundrechtecharta (GrCH) auszulegen sind,109 was nach Art. 51 
GrCH auch für die Mitgliedstaaten bei der (judikativen) Durchführung des Unionsrechts gilt.110 
Zweitens macht er deutlich, dass die Umsetzung der BlockingVO in der Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten liegt und die Entscheidung des EuGH lediglich eine „Richtschnur“ für die rechtliche 
Würdigung der mitgliedstaatlichen Gerichte darstellt.111 Ob der Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 
BlockingVO die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts zur Folge hat, obliege demnach der Bewertung 
der mitgliedstaatlichen Gerichte.112 Dabei seien die Bestimmungen der BlockingVO im Lichte 
des Art. 16 GrCH auszulegen, der die unternehmerische Freiheit schütze.113 Die unternehmeri-
sche Freiheit umfasst das Recht des Unternehmers, frei über seine wirtschaftlichen Mittel zu ver-
fügen sowie die Freiheit, Verträge abzuschließen oder zu kündigen.114  

Die Nichtigkeitsfolge stellt eine Beeinträchtigung der durch Art. 16 GrCH geschützten un-
ternehmerischen Freiheit dar. Diese Freiheit gilt jedoch nicht schrankenlos.115 Einschränkungen 
können nach Art. 52 GrCH im allgemeinen Interesse gerechtfertigt sein,116 zum Beispiel wenn 

                                                
106  EuGH Rs, C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 47, der die Argumentation des Gene-

ralanwalt Hogan aufgreift, vgl. dazu Schlussanträge des Generalanwalts G. Hogan, EuGH Rs- C-124/20, Bank Melli 
Iran/Telekom ECLI:EU:C:2021:386, Rn. 63, 64. 

107  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 68. 
108  Ibid., Rn. 66-68. 
109  Ibid., Rn. 70. 
110  EUGH, EuZW 2007, 737 (74). 
111  EuGH, Rs. C-679/18, OPR-Finance, EU:C:2020:267, Rn. 27; EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom 

ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 75. 
112  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 74. 
113  Ibid., Rn. 70 ff. 
114  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 70, 78; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, Art. 16 EU-GRCharta, Rn. 1; Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt (Hrsg.), GRCh, Art. 16 GRCh Rn. 
12. 

115  Kingreen, in: Calliess/ Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 52 GrCH, Rn. 61; Jarass, in: Jarass (Hrsg.), Charta der 
Grundrechte der EU, Art. 52 GrCH Rn. 19. 

116  Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 52 GrCH, Rn. 65 ff; Jarass, in: Jarass (Hrsg.), Charta der 
Grundrechte der EU, Art. 52 GrCH, Rn. 36; EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom 
ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 81. 
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sie einem von der Union anerkannten Ziel dienen und zur Erreichung dieses Ziels geeignet sowie 
erforderlich, also verhältnismäßig sind.117 

Bei der Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 
BlockingVO und des Art. 9 BlockingVO im Lichte der GrCH seien insbesondere die durch 
Sekundärsanktionen drohenden wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen mit den Auswir-
kungen einer Ausnahme auf die Ziele der Verordnung abzuwägen.118 Einbezogen werden müsse, 
ob die Unternehmen eine Antrag nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO gestellt haben.119 Durch eine 
Ausnahmegenehmigung können die Unternehmen dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einer 
Beschränkung ihrer unternehmerischen Freiheit kommt. Nehmen sie diese Möglichkeit nicht 
wahr, seien sie weniger schützenswert.120 

3. Bewertung 

Die Entscheidung des EuGH konnte die Auslegungsschwierigkeiten im Hinblick auf den An-
wendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 BlockingVO beseitigen, indem er klargestellt hat, dass es kei-
ner konkreten Weisung für die Eröffnung des Anwendungsbereichs des Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO braucht. US-Sekundärsanktionen enthalten meist Verbote und keine Handlungs-
gebote, sodass ein Nachkommen bereits vorliegt, wenn bestimmte Geschäfte nicht getätigt 
werden.121 Damit ist die Annahme, dass die Anwendbarkeit der BlockingVO keine Wei-
sung der Gerichte oder Behörden der Drittstaaten voraussetzt, nicht nur konsequent,122 
sondern unter dem Stichwort der praktischen Wirksamkeit des Unionsrechts dogmatisch 
richtig.123 Eine restriktive Auslegung des Anwendungsbereichs des Befolgungsverbots för-
dert die durch Sekundärsanktionen intendierte wirtschaftliche Isolation von Ländern wie 
Iran, da Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit iranischen Handelspartnern eher been-
den würden, als eine folgenschwere Sanktionierung durch die USA zu riskieren. Das wi-
derspricht den Zielen der BlockingVO, da es den Interessen der EU, die auf politische und 
wirtschaftliche Integration statt Isolation setzt, entgegensteht.124 Zudem gefährdet es die 
Autonomie der EU. 

Im Hinblick auf die Frage, wann ein „Nachkommen“ vorliegt und der Tatbestand des Befol-
gungsverbots erfüllt ist, sorgt der EuGH für Klarstellung und schließt sich der subjektiven Aus-
legung an. Die restriktive Auslegung zwischen rechtlicher Anerkennung und tatsächlicher Be-
rücksichtigung zu differenzieren, greift er nicht auf. 

Zu kritisieren ist, dass eine extensive Auslegung unternehmerische Freiheit reduziert und im 
Hinblick auf den Schutz der EU-Wirtschaftsteilnehmer zweckwidrig ist.125 Der damit 

                                                
117  EuGH, Rs. C-283/11, EU:C:2013:28, Rn. 48; EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom 

ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 83. 
118  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn. 92, 95. 
119  Ibid., Rn. 93. 
120  Ibid., Rn. 93. 
121  Niestedt/Göcke, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 5 VO (EG) 

2271/96, Rn. 2; Lieberknecht, IPRax 2022, 260 (261). 
122  EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Rn 51. 
123  Johnson, CB 2022, 76 (79); Schwendinger/Rehle, RdTW 2022, 382 (387). 
124  Europäische Union, Handel, im Internet abrufbar: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-

topic/trade_de (besucht am 21. Mai 2024). 
125  Bälz, RIW 2022, 124. 

 

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/trade_de
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/trade_de


18 
 

einhergehenden Verschärfung der wirtschaftlichen Zwangslage für Unternehmen soll durch den 
Schadensersatzanspruch aus Art. 6 BlockingVO abgeholfen werden. 

Für die extensive Auslegung spricht, dass diese Auslegung die praktische Wirksamkeit des 
Unionsrechts fördert.126 Außerdem gibt es die primäre Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmi-
gung nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO zu beantragen, um eine Beschränkung der wirtschaftlichen 
Handlungsfreiheit von Anfang an zu vermeiden.127 Letztendlich verbleiben EU-Wirtschaftsteil-
nehmer in der Zwickmühle zwischen Sekundärsanktionen und dem Befolgungsverbot. Jedoch 
wird die Ausweitung des Tatbestands durch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, auf Ebene der 
Rechtsfolgen vom Vollzug eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO abzusehen und so 
Unternehmen zu schützen, denen hohe wirtschaftliche Verluste drohen.128 Im deutschen Recht 
gilt: Sind die Voraussetzungen des § 134 BGB gegeben,129 ist das Rechtsgeschäft nichtig.130 
Nur ausnahmsweise wurde angenommen, dass eine Nichtigkeit nach § 242 BGB unbeach-
tet bleiben kann.131 § 134 BGB i.V. m. Art 5 Abs. 1, Art. 9 BlockingVO ist jedoch euro-
parechtskonform auszulegen, sodass ein Spielraum entsteht, der so im deutschen Recht 
nicht vorgesehen ist. Dadurch gibt es neben der Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung 
zu beantragen, ein Korrektiv im Hinblick auf die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen Art. 
5 Abs. 1 BlockingVO.132 

Auch das Rangverhältnis zwischen dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung aus Art. 5 
Abs. 2 BlockingVO und der von den nationalen Gerichten vorzunehmenden Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung ist geklärt. Primär ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach Art. 5 
Abs. 2 BlockingVO zu stellen.133 Wird dieser von der Kommission abgelehnt, greift sekundär die 
Möglichkeit des nationalen Gerichts, aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten von einem pri-
vate enforcement abzusehen. Dieses Rangverhältnis ergibt sich daraus, dass bei der Verhält-
nismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen ist, ob ein Antrag gestellt worden ist oder nicht. 

Das sekundäre Korrektiv ist also nur in zwei Fällen relevant: zum einen, wenn die 
Kommission noch nicht über den Antrag entschieden hat und zum anderen, wenn sie den 
Antrag negativ beschieden hat. Sobald die Kommission vom Befolgungsverbot befreit, 
kann kein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO vorliegen. 

Dadurch, dass die Antragsstellung bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksich-
tigen ist, wird zudem ein Gleichlauf zwischen den Genehmigungsverfahren und den Zivil-
prozessen geschaffen.134 Ist keine Genehmigung beantragt, ist die Frage, ob die Durchset-
zung des Befolgungsverbots einen unverhältnismäßigen Eingriff in die unternehmerische 

                                                
126  Bereits vor der Entscheidung EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, Harings, 

RdTW 2020, 442 (443). 
127  Schwendinger/Rehle, RdTW 2022, 382 (386). 
128  Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241); Roeder/Schmidt/Schlutz/Havlik, CCZ 2024, 118 (120). 
129  Zu den Voraussetzungen für die Anordnung der Nichtigkeit nach § 134 BGB vgl.: Mansel, in: Stürner (Hrsg.), Jauer-

nig-BGB, § 134 Rn. 1 ff; Armbrüster, in: Säcker/Rixecker/Oetker (Hrsg.), MüKO-BGB, § 134, Rn. Rn. 41 ff. 
130  Mansel, in: Stürner (Hrsg.), Jauernig-BGB, § 134 Rn. 17; Armbrüster, in: Säcker/Rixecker/Oetker (Hrsg.), MüKO-

BGB, § 134, Rn. 193. 
131  Der BGH vertritt in BGHZ 176, 198 (202), dass der Grundsatz von Treu und Glauben das gesamte Rechtsleben 

beherrsche und daher auch im Rahmen nichtiger Rechtsgeschäfte gelte. 
132  Aufgegriffen durch OLG Frankfurt, OLG Frankfurt, Urteil vom 10.01.2024 - 17 U 90/22, Rn. 94. 
133  Lingert, in: Ruhmannseder/Lehner/Beukelmann (Hrsg.), Compliance aktuell, 2024, Die Bank Melli Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs, Rn. 24. 
134  Bälz, RIW 2022, 124 (126); Lieberknecht, IPRax 2022, 260 (263). 
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Freiheit aus Art. 16 GrCH darstellt, zu verneinen.135 Wurde die Genehmigung rechtmäßig 
versagt, werden die dort von der Kommission getätigten Erwägungen wohl auch beim 
Vollzug des Befolgungsverbots berücksichtigt.136 

II. OLG Hamburg, Urteil vom 14.10.2022 – 11 U 116/19 

Nach Beantwortung der Vorlagefragen durch den EuGH entschied das OLG Hamburg über die 
Klage der BMI. Für die Prüfung des Tatbestands des Art. 5 Abs. 1 BlockingVO nahm das Gericht 
eine Motivprüfung vor.137 Darüber hinaus trug das Gericht jedoch vor, dass es nicht darauf an-
komme, ob tatsächlich ein Verstoß gegen ein im Anhang gelistetes Gesetz vorläge.138 Maßgeblich 
sei die Vorstellung der handelnden Person.139 

Durch seine Entscheidung beseitigt das OLG die vermeintlich durch das Vorlageverfahren 
geschaffene Auslegungsklarheit im Hinblick auf den Tatbestand von Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO.140 Zur Frage, ob ein Verstoß gegen ein im Anhang gelistetes Gesetz objektiv vorliegen 
muss, äußert sich der EuGH zwar nicht explizit, befreit jedoch auch nicht von den Feststellungen 
eines objektiven Verstoßes.141 

Das Urteil des OLG Hamburg steht zu Recht in der Kritik. Zum einen wird reines „Gesin-
nungsunrecht“ sanktioniert, ohne dass tatsächlich Unionsinteressen durch ein Befolgen der US-
Sanktionen gefährdet würden.142 Vor diesem Hintergrund scheint es fraglich, inwieweit der Ein-
griff in die unternehmerische Freiheit, der mit dem Befolgungsverbot einhergeht, gerechtfertigt 
werden kann.143 Einem Nachkommen ist immanent, dass ein entsprechender Befehl voraus-
geht.144 Dieser Befehl existiert nicht, wenn die ausländische Sanktionsnorm objektiv nicht an-
wendbar ist.145 Außerdem würde das Befolgungsverbot weiter reichen als die ausländischen Sank-
tionsgesetze, was dem Konzept der BlockingVO widerspricht.146 Die Verordnung ist gerade so 
konzipiert, dass die im Anhang gelisteten Gesetze den Anwendungsbereich des Befolgungsverbots 
eröffnen und zugleich begrenzen.147 Zudem sind Verstöße gegen das Befolgungsverbot bußgeld-
bewehrt, sodass das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot sowie die strikte Wortlautgrenze aus Art. 
103 Abs. 2 GG zu beachten sind.148 

Eine Revision wurde nicht zugelassen und nachfolgende Entscheidungen haben die vom 
OLG Hamburg statuierten Maßstäbe bei der Frage, ob ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Blo-
ckingVO gegeben ist, bereits aufgegriffen.149 

                                                
135  Lieberknecht, IPRax 2022, 260 (263); vor EuGH, Rs. C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035, 

Rn 51 bereits Bierwagen, RIW 2020, 584 (586). 
136  Lieberknecht, IPRax 2022, 260 (263).  
137  OLG Hamburg, BeckRs 2022, 29655. 
138  OLG Hamburg, BeckRs 2022, 29655. 
139  Ibid., Rn 53. 
140  Ibid., Rn. 53. 
141  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 57 (59); Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241). 
142  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 57 (60). 
143  Ibid., 60. 
144  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 57 (60). 
145  Ibid., 60. 
146  Ibid., 60. 
147  Ibid., 60. 
148  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 57 (60); Bälz, EuZW 2020, 416, (417); Bälz, RIW 2022, 124 (126). 
149  Vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 10.01.2024 - 17 U 90/22, Rn. 94. 
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III. BGH, Urteil vom 18. März 2025 - XI ZR 59/23 

1. OLG Frankfurt, Urteil vom 28. Februar 2023 – 11 U 180/21 (Vorinstanz) 

Die Frage der Wirkung des Antrags nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO auf den Vollzug des Befol-
gungsverbots war bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens vor dem OLG Frank-
furt.150 

a) Sachverhalt 

Beklagte war die Clearstream Banking AG (C-AG), die von den USA auf die SDN-Liste gesetzt 
wurde.151 Die C-AG hatte Depots der Klägerin, einer von den US-Sanktionen gegen Iran be-
troffenen Person, eingefroren sowie Auszahlungen von Zinsen und Rückzahlungsbeträgen ge-
stoppt, um eine eigene Sanktionierung durch die USA zu verhindern. Damit hat die C-AG den 
Tatbestand des Art. 5 Abs. 1 BlockingVO verwirklicht.152 Gleichzeitig hat sie Ausnahmegeneh-
migung nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO beantragt.153 Über diese wurde im entscheidungserheb-
lichen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig entschieden. Die Klägerin begehrt unter anderem das 
Unterlassen des Einfrierens der Wertpapierkonten.154 

b) Entscheidung 

Im Rahmen der Prüfung eines Unterlassungsanspruchs nach § 1004 BGB i. V. m. Art. 5, 6 
BlockingVO befasste sich das Gericht mit der Frage, ob das Befolgungsverbot auch im Zeitraum 
zwischen der Antragsstellung und der Entscheidung über den Antrag nach Art. 5 Abs. 2 Blo-
ckingVO gilt.155 Nach der Überzeugung des OLG Frankfurt sei es unverhältnismäßig, das Be-
folgungsverbot durchzusetzen, soweit ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt wurde und 
es nicht offensichtlich ist, dass das Interesse an der Durchsetzung des Befolgungsverbots höher 
zu gewichten ist als die drohenden wirtschaftlichen Verluste der Antragstellerin.156 Das Gericht 
stützt sich auf die Auslegung des EuGH, der entschieden hat, dass bei der Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit der Durchsetzung des Befolgungsverbots berücksichtigt werden soll, ob ein An-
trag nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO gestellt wurde.157 

c) Bewertung 

Die Entscheidung, dass der Vollzug des Befolgungsverbots im Zeitraum zwischen der Antrags-
stellung und der Entscheidung unverhältnismäßig ist, führt dazu, dass dem Antrag nach Art. 5 
Abs. 2 BlockingVO eine aufschiebende Wirkung zukommt. 

                                                
150  OLG Frankfurt BeckRS 2023, 6437. 
151  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969. 
152  OLG Frankfurt, BeckRS 2023, 6437, Rn. 2 ff. 
153  Ibid., Rn. 44. 
154  Vgl. OLG Frankfurt, BeckRS 2023, 6437, Rn. 29. 
155  Ibid., Rn. 100 ff. 
156  OLG Frankfurt, BeckRS 2023, 6437, Rn. 115. 
157  Vgl. Ausführungen unter C. I. 2. c). 
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Die Entscheidung wird kritisiert, da eine aufschiebende Wirkung nicht ausdrücklich vorge-
sehen ist und das Befolgungsverbot demzufolge bis zur Befreiung einzuhalten ist.158 Über diese 
Grundsätze setze sich das OLG Frankfurt hinweg, indem es zu der rechtlichen Bewertung ge-
langt, dass das Befolgungsverbot ab der Antragsstellung bis zur Entscheidung über den Antrag 
unter Berücksichtigung von Treu und Glauben nicht vollzogen werden soll.159 Dies widerspricht 
dem Leitfaden der Kommission, der keine aufschiebende Wirkung vorsieht.160 Als Gegenargu-
ment für die Annahme einer aufschiebenden Wirkung kann dem Leitfaden, mangels rechtsver-
bindlichem Charakter, jedoch wenig Gewicht beigemessen werden.161 Gewichtigere Bedenken 
allerdings können der Annahme einer aufschiebenden Wirkung aufgrund der Struktur des euro-
päischen Rechtsschutzsystems entgegengebracht werden. Dieses sieht ein arbeitsteiliges Zusam-
menwirken von EuGH und nationalen Gerichten vor, sodass auch die nationalen Gerichte an-
gehalten sind, für die volle Wirksamkeit von unmittelbar wirkenden unionsrechtlichen Bestim-
mungen wie der BlockingVO zu sorgen.162 Daraus und aus dem Effektivitätsgrundsatz des Uni-
onsrechts folgt die Pflicht, Unionsrechtsverstöße wirksam zu sanktionieren.163 Wenn die Unter-
nehmen ohne Befreiung durch die Kommission ausländischen Sanktionen nachkommen und 
damit gegen Unionsrecht verstoßen, ist dieser Verstoß uneingeschränkt zu vollziehen. 

Allerdings gibt das Unionsrecht selbst vor, dass die Gerichte beim Vollzug der BlockingVO 
in den Grenzen des Art. 9 BlockingVO handeln müssen, wonach Sanktionen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein müssen. Hat das Unternehmen alles Mögliche getan, um seine 
wirtschaftliche Handlungsfreiheit zu erhalten, indem es den Antrag auf Genehmigung gestellt 
hat, kann sich ein Vollzug als unverhältnismäßiger Eingriff in die wirtschaftliche Handlungsfrei-
heit darstellen. 

Gegen die Annahme, dass der Vollzug auszusetzen ist, spricht, dass der Kommission ihre 
durch Art. 5 Abs. 2 BlockingVO zugewiesene originäre Zuständigkeit, über die Befreiung nach 
Art. 5 Abs. 2 BlockingVO zu entscheiden, genommen wird. Dagegen kann jedoch angeführt 
werden, dass der EuGH selbst angenommen hat, dass Art. 5 Abs. 1 BlockingVO nicht absolut 
gilt, wenn sich der Vollzug als unverhältnismäßiger Eingriff in Art. 16 GrCH darstellt.164 Ob ein 
Antrag gestellt wurde, sei zu berücksichtigen, führt jedoch nicht zwingend dazu, dass die Abwä-
gung zu Lasten der Unternehmen ausfällt. Damit sieht der EuGH selbst Fälle vor, in denen die 
Kommission nicht originär zuständig ist. 

Bei einer ablehnenden Kommissionsentscheidung wird den Mitgliedstaaten zudem erlaubt, 
eine abweichende Entscheidung im Hinblick auf den Vollzug zu treffen. Im Zeitraum zwischen 
der Antragsstellung und der Entscheidung über den Antrag muss die Abwägung ebenfalls zu 
Gunsten der Unternehmen und ihrer Handlungsfreiheit sowie zu Lasten des private enforcement 
und der praktischen Wirksamkeit ausfallen können. Damit ist der Weg des OLG Frankfurt nicht 
„kreativ“,165 sondern unter Berücksichtigung der Erwägungen aus dem Vorabentscheidungsver-
fahren konsequent. 

                                                
158  Harings, RdTW 2020, 442 (444); Lieberknecht, RIW 2023, 240 (241); Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen 

und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-Verordnung, Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018, 7; 
Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973). 

159  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1975). 
160  Europäische Kommission, Leitfaden – Fragen und Antworten: Annahme der aktualisierten Blocking-Verordnung, 

Abl. EU Nr. C 277 I/4 vom 7. August 2018, 7; Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973). 
161  Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973). 
162  Kahl, in: Caliess/Ruffert (Hrsg.), EUV, AEUV, Art. 4 EUV, Rn. 142. 
163  Ibid., Rn. 144. 
164  Vgl. Roeder/Schmidt/Schlutz/Havlik, CCZ 2024, 118 (120). 
165  So bezeichnet von Seibt/Denninger, ZIP 2023, 1969 (1973). 
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2. Entscheidung über die Revision 

Gegen das Urteil des OLG Frankfurt vom 28. Februar 2023 wurde Revision eingelegt,166 über 
die der BGH am 18. März 2025 entschieden hat. Die Klägerin macht vorwiegend Schadensersatz 
wegen entgangener Veräußerungserlöse und nicht weitergeleiteter Zinsen und Rückzahlungsbe-
träge geltend.167 Doch das Revisionsgericht setzt sich aufgrund der von der Klägerin gestellten 
Hilfsanträge auch mit möglichen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen auseinander.168 
Während die eigentliche Bedeutung der Entscheidung in der Frage liegt, inwieweit ein Verstoß 
gegen § 823 I BGB aufgrund drohender ausländischer Sanktionen gerechtfertigt sein kann,169 ist 
die Entscheidung auch im Hinblick auf die Frage relevant, ob die Annahme einer quasi aufschie-
benden Wirkung, die das OLG Frankfurt getroffen hat, vor dem Revisionsgericht standhält. 

a) Entscheidung 

Das Revisionsgericht führt aus, dass ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 1004 BGB 
i.V.m. Art. 5, 6 BlockingVO nicht mit der vom OLG Frankfurt vorgebrachten Begründung, dass 
derzeit nicht entschieden werden kann, verneint werden kann.170 Für die Prüfung zivilrechtlicher 
Ansprüche sei der Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung in der Beru-
fungsinstanz maßgeblich.171 Auch für die vom EuGH entwickelte Verhältnismäßigkeitsprü-
fung,172 die durchzuführen ist, um die Frage zu beantworten, ob der Vollzug des Befolgungsver-
bots aus Art. 5 Abs. 1 BlockingVO unverhältnismäßig ist, ist der Zeitpunkt der letzten mündli-
chen Verhandlung in der Berufungsinstanz maßgeblich.173 

b) Bewertung 

Das Urteil gibt Aufschluss darüber, welcher Zeitpunkt für die Durchführung der Abwägung zwi-
schen den Interessen der EU-Wirtschaftsteilnehmer sowie der Interessen der Union an der Ein-
haltung des Befolgungsverbots maßgeblich ist. Zudem verbietet der BGH die pauschale An-
nahme, dass eine gerichtliche Entscheidung bis zur Entscheidung der Kommission über die Aus-
nahmegenehmigung i.S.d. Art. 5 Abs. 2 BlockingVO nicht getroffen werden kann.174 Der BGH 
stellt klar, dass eine autonome Abwägung der Interessen vorzunehmen ist und dabei die vom 
EuGH entwickelten Grundsätze zu berücksichtigen sind.175 Somit erteilt der BGH der Annahme 
einer quasi aufschiebenden Wirkung eine Absage. 

                                                
166  OLG Frankfurt BeckRs 2023, 6437, nachfolgend BGH XI ZR 59/23. 
167  BGH, BKR 2025, 659 (660). 
168  BGH, BRK 2025, 659 (670). 
169  Ahmad, LMK 2025, 812304. 
170  BGH, BRK 2025, 659 (670). 
171  Ibid., 670. 
172  Vgl. dazu C. I. 
173  BGH, BRK 2025, 659 (670). 
174  Ibid., 670. 
175  Ibid., 670; zu den vom EuGH entwickelten Grundsätzen vgl. C. I.  
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D. Aktuelle rechtspolitische Entwicklungen 

Bezüglich der Notwendigkeit eines blocking-statutes wie der BlockingVO herrscht Konsens.176 
Die im Zusammenhang mit Art. 5 BlockingVO ergangenen Entscheidungen zeigen, dass die 
Anwendung und Auslegung der BlockingVO in ihrer jetzigen Form erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet, denen auch die Gerichte nicht vollständig abhelfen konnten. Dieses Kapital widmet sich 
den von der BlockingVO ausgehenden Problemen im Hinblick auf etwaige Vollzugsdefizite (I.) 
und Dysfunktionalitäten (II.). Dabei wird auch die Frage nach der Reformbedürftigkeit aufge-
worfen. 

I. Evaluation der BlockingVO als Kerninstrument im Bereich der Sanktionsabwehr 

Der BlockingVO werden vor allem zwei Dinge vorgeworfen: zum einen sei sie aufgrund von 
Vollzugsdefiziten ineffektiv zum anderen kein geeignetes Instrument zur Erreichung ihrer Ziele 
und daher dysfunktional.  

1. Vollzugsdefizite 

a) Defizite im private enforcement 

Aufgrund der mangelnden Bekanntheit der BlockingVO verkennen mitgliedstaatliche Gerichte 
die Entscheidungserheblichkeit und die Auswirkungen des Befolgungsverbots im Privatrecht, was 
zu einem schwachen private enforcement führt.177 

Diese Defizite werden durch die subjektive Auslegung des Befolgungsverbots verstärkt. Wie 
bereits klargestellt, ist Art. 5 Abs. 1 BlockingVO ein Verbotsgesetz i. S. d. § 134 BGB.178 Die 
Beweislast für das Vorliegen eines Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz trägt im deutschen Zivil-
recht derjenige, der sich auf die Nichtigkeit beruft.179 Im Kontext der BlockingVO trägt die Be-
weislast derjenige, der sich auf einen Verstoß gegen das Befolgungsverbot beruft und behauptet, 
dass eine rechtsgeschäftliche Handlung ein Nachkommen darstellt. Da ihm die Handlungsmo-
tive verborgen bleiben und diese sogar unter den Schutz des Geschäftsgeheimnisses fallen kön-
nen, entstehen erhebliche Beweisschwierigkeiten.180 Dies ermöglicht es den EU-Wirtschaftsteil-
nehmern, das Befolgungsverbot jedenfalls dann „insgeheim“ zu umgehen, wenn der Nachweis 
misslingt, dass ihr Verhalten auf die Befolgung abzielt.181 

Jedoch verleiht gerade die Kombination aus privat und public enforcement dem Verbot ihre 
praktische Wirksamkeit. Da es im Einzelfall für Unternehmen wirtschaftlich günstiger sein 

                                                
176  Das zeigt das Feedback einer öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2021vgl. Euro-

pean Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute (Coun-
cil Regulation (EC) 2271/96) vom 17. Dezember 2021. 

177  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute 
(Council Regulation (EC) 2271/96) vom 17. Dezember 2021, 3. 

178  Siehe dazu B. II. 6.  
179   RGZ 148, 3 (6 f.); BGH NJW 1983, 2018 (2019), Wendtland, in: Hau/Poseck (Hrsg.) BeckOK BGB, § 134 Rn. 

30, Kessen, in: Baumgärtel/Laumen/Prütting (Hrsg.), Handbuch der Beweislast, § 134 Rn. 1. 
180  vgl. dazu Schlussanträge des Generalanwalts G. Hogan, EuGH Rs- C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom E-

CLI:EU:C:2021:386, Rn. 95. 
181  Gernert, Blocking Statutes, 142. 
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kann, ein Bußgeld zu erhalten, als beispielsweise von den USA wegen eines Verstoßes ge-
gen ein Sanktionsgesetz sanktioniert zu werden und daher eine Art „Freikauf“ vom Befol-
gungsverbot möglich wäre, ist der Bereich des public enforcements durch ein effektives pri-
vate enforcement zu ergänzen.182 Um trotz subjektiver Auslegung ein vermeintlich starkes private 
enforcement zu gewährleisten, öffnet der EuGH den mitgliedstaatlichen Gerichten die Tür zu 
einer europarechtlichen Modifikation der Beweislastverteilung zu Gunsten des Dritten, für den 
Fall, dass alle dem nationalen Gericht vorliegende Beweismittel auf einen Verstoß hindeuten.183 
Folglich müsste sich derjenige, dem eine verbotene Befolgung vorgeworfen wird, exkulpieren, 
indem er beweist, dass sein Verhalten andere Ziele verfolgt hat.184 Die vom EuGH entwickelten 
Grundsätze zur Beweislastverteilung wurden bereits auf nationaler Ebene angewandt. So stellt 
das OLG Frankfurt klar, dass sofern in einem Zivilprozess über einen Verstoß gegen das Befol-
gungsverbot auf den ersten Blick alles darauf hinweist, dass eine vom Anwendungsbereich der 
Blocking-VO erfasste Person einem gelisteten ausländischen Sanktionsgesetz nachgekommen ist, 
diese Person die Beweislast dafür trägt, dass ihr Verhalten keine Befolgung darstellt.185 

Die von der BlockingVO gewährten und durch die Rechtsprechung erweiterten mitglied-
staatlichen Entscheidungsspielräume schwächen die Effektivität der Verordnung. Zwar erfolgt 
der Vollzug der BlockingVO unter strenger Bindung an unionsrechtliche Grundsätze wie 
dem Effektivitätsgrundsatz aus Art. 4 Abs. 3 EUV.186 Entscheidungsspielräume bzgl. der 
Art und Weise des Vollzugs (vgl. Art. 9 BlockingVO) sowie die vom EuGH geschaffene 
Verhältnismäßigkeitsprüfung können jedoch zu einem uneinheitlichen private enforcement 
der BlockingVO führen.187 Wie genau die Abwägung im Rahmen von Verhältnismäßig-
keitsprüfungen durchzuführen ist, muss durch mitgliedstaatliche Gerichte konkretisiert 
werden.188 

Dadurch wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, fein austarierte Verhältnismäßigkeits-
maßstäbe zu bilden, die je nach zuständigem Gericht unterschiedlich ausfallen können und 
zu einer unüberschaubaren Kasuistik führen.189 Angesichts der politischen Gemengelage 
innerhalb der europäischen Union ist es fraglich, ob die nationalen Zivilgerichte die opti-
male Instanz für solche Abwägungen sind.190 

Zudem eröffnet der BGH durch seine Entscheidung vom 18.März 2025 den gegen das 
Befolgungsverbot verstoßenden Unternehmen einen Ausweg aus dem Anspruch nach § 
823 I BGB, indem er eine Rechtfertigung von Rechtsgutsverletzungen aufgrund drohender 
ausländischer Sanktionen für möglich hält und einen „Präzedenzfall zur Rechtfertigung 
von Rechtsverletzungen mit Pflichtenkollisionen“ geschaffen hat.191 Nach der Rechtspre-
chung des BGH kann eine Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter durch ein Nach-
kommen ausländischer Sanktionsgesetze dann gerechtfertigt sein, wenn es dem EU-

                                                
182  Diese Argumentation wird von Bälz, IWRZ 2020 183 (185) vorgenommen, um zu begründen, dass Art. 5 Abs. 1 ein 

Verbotsgesetz i.S.d. § 134 BGB ist. 
183  EuGH, C- 124/20, Bank Melli Iran/Telekom ELCI:EU:C:2021:1035 Rn.64 ff. 
184  Ibid., Rn. 67. 
185  OLG Frankfurt a.M., BRK 2025 931 (932). 
186  Tietje, in Tietje/Nowrot (Hrsg.), Außenwirtschaftsrecht, § 18 Rn. 61. 
187  UK Finance, The EU Blocking Regulation – Issues and Considerations für the Fincancial Service Sector vom 11. Juli 

2018, im Internet abrufbar: https://www.ukfinance.org.uk/system/files/UK-Finance-paper-EU-Blocking-Regula-
tion-11-July-2018-FINAL.pdf (besucht am 29. Mai 2024); Lieberknecht, IPRax 2022, 260 (263). 

188  Schwendinger/Rehle, RdTW 2022, 382 (387); Johnson, CB 2022, 76 (79). 
189  Johnson, CB 2022, 76 (79). 
190  Bälz, RIW 2022, 124 (126); Johnson, CB 2022, 76 (79). 
191  Bauernfeind, BKR 2025, 659 (672); Ahmad, LMK 2025, 812304; Benz, NJW 2025, 3190 (3193). 
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Wirtschaftsteilnehmer nach der vom EuGH entwickelten Verhältnismäßigkeitsprüfung 
unzumutbar wäre, das Befolgungsverbot aus Art. 5 Abs. 1 BlockingVO einzuhalten und 
gegen die ausländischen Sanktionen zu verstoßen.192 Dies führt zu einer Schwächung des 
private enforcements der BlockingVO, da die EU-Wirtschaftsteilnehmer, die ausländische 
Sanktionen befolgen, eine weiter Möglichkeit an die Hand bekommen, Schadenersatzzah-
lungen abzuwenden. 

b) Defizite im public enforcement 

Da bislang noch keine Bußgelder wegen eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 BlockingVO ver-
hängt wurden, scheinen auch im public enforcement Vollzugsdefizite zu bestehen.193 Auch diese 
könnten aus der mangelnden Bekanntheit der BlockingVO oder den mitgliedstaatlichen Ent-
scheidungsspielräumen resultieren. Gernert führt an, dass die mangelnde öffentlich-rechtliche 
Durchsetzung des Befolgungsverbots auch durch Beweisschwierigkeiten bzgl. der Frage des „Be-
folgens“ bedingt sein könnte.194 Zudem bestehe wenig Anreiz für Behörden, Verstöße gegen das 
Befolgungsverbot zu ahnden, denn die wirtschaftlichen Folgen für eigene Marktteilnehmer sind 
durchaus beachtlich.195 Auch die Unternehmen gewichten die Risiken eines Verstoßes gegen ext-
raterritorial wirkende Sanktionen höher als das Risiko, ein Bußgeld zu erhalten.196 

2. Dysfunktionalität 

Die Beurteilung der Frage, ob die BlockingVO ihren Zweck erfüllt oder dysfunktional ist, hängt 
davon ab, welche Aufgabe ihr beigemessen wird. Aus der Perspektive der EU-Wirtschaftsteilneh-
mer ist die BlockingVO ein Instrument, das ihre Interessen sowie ihre wirtschaftliche Hand-
lungsfreiheit schützen soll. Aus der Perspektive der Union stellt die BlockingVO ein Instrument 
dar, um die Autonomie der Union sowie ihrer Grundwerte gegenüber völkerrechtswidriger Ein-
flussnahme durch Drittstaaten zu verteidigen. 

a) Aus unternehmerischer Perspektive 

Aus Perspektive der Unternehmen erfüllt die BlockingVO ihre Aufgabe nicht.197 Statt die unter-
nehmerische Freiheit aufrechtzuerhalten, geraten Unternehmen in eine Zwickmühle zwischen 
extraterritorial wirkenden Sanktionen und Befolgungsverbot. Diese Situation macht sie jedenfalls 
zu Verlierern. Wegen der Benachteiligung der EU-Wirtschaftsteilnehmer wird eher die Wettbe-
werbsfähigkeit der EU gefährdet, als der extraterritorialen Sanktionsgesetzgebung der USA 

                                                
192  Vgl. dazu BGH, BKR 2025, 659 (666). 
193  Feedback von SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e.V. 
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entgegengewirkt.198 Dass die BlockingVO dysfunktional ist, verdeutlicht auch die aktuelle Recht-
sprechung und vor allem der EuGH, der kurzerhand ein sekundäres Korrektiv schafft, um den 
Unternehmen einen Weg aus der Zwickmühle zu ebnen. 

Zudem ist aufgrund der dynamischen Ausgestaltung der BlockingVO sowie bestehender Aus-
legungsschwierigkeiten eine ständige rechtliche Evaluation unternehmerischen Handelns erfor-
derlich. Die daraus entstehenden Rechts- und Planungsunsicherheiten können für die Etablie-
rung eines Compliance-Management-Systems sprechen.199 Auch wenn dieses mangels Spezialge-
setz nicht rechtlich verpflichtend ist,200 bringt die Etablierung eines solchen Systems einen erheb-
lichen finanziellen Aufwand mit sich, der vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen 
kaum zu bewerkstelligen ist. Die mangelnde Bekanntheit der Verordnung bei den Unternehmen 
verstärkt die Problematik.201 

Die Verordnung stellt Instrumente zur Verfügung, die die Unternehmen vor der regulatori-
schen Zwickmühle schützen sollen, wie die Möglichkeit nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO vom 
Befolgungsverbot befreit zu werden oder nach Art. 6 BlockingVO Schadensersatz zu fordern. 
Allerdings weisen diese Instrumente Schwächen auf. Was die Ausnahmegenehmigung nach Art. 
5 Abs. 2 BlockingVO betrifft, so sind die materiellen Kriterien zwar durch eine Durchführungs-
verordnung der Kommission festgelegt, was ein gewisses Maß an Transparenz bietet, jedoch sind 
sowohl die formellen als auch materiellen Anforderungen für eine Ausnahmegenehmigung zu 
hoch.202 Die Durchführungsverordnung lässt zudem ein geregeltes Verfahren vermissen und stellt 
lediglich in den Erwägungsgründen fest, dass die Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten 
sind.203 Für das Unternehmen ist es zudem schwer nachzuweisen, dass eine konkrete Gefahr be-
steht, durch Sekundärsanktionen schwer geschädigt zu werden.204 

Auch bezüglich des Schadensersatzanspruchs aus Art. 6 BlockingVO existieren erhebliche 
Rechtsunsicherheiten.205 Die Ermittlung des Anspruchsgegners und seiner Vermögenswerte ist 
in der Praxis schwierig.206 Aufgrund der faktischen Durchsetzungskraft der US-Sekundärsankti-
onen, die aus der Rolle der USA als bedeutender Handelspartner der EU rührt, ist der Anspruch 
nicht ausreichend, um dem wirtschaftlichen Risiko abzuhelfen.207 

                                                
198  Ryngaert, Common Market Law Review 60, 2023, 517 (529). 
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201  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation pn the review of the Blocking-Statute 
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b) Aus der Perspektive der EU 

Aus der Perspektive der EU fällt die Bewertung der Verordnung weniger drastisch aus. Zwar 
bestehen, wie bereits herausgearbeitet, erhebliche Vollzugsdefizite, was die Effektivität der Ver-
ordnung insgesamt mindert. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass ihre dynamische Ausgestal-
tung eine schnelle und an die Situation angepasste Reaktion auf ausländische Sanktionsgesetze 
mit extraterritorialer Wirkung ermöglicht. Gerade in Zeiten, in denen multipolare Krisen das 
Weltgeschehen prägen und zunehmend extraterritoriale Sanktionen erlassen werden, ist eine dy-
namische Ausgestaltung zu begrüßen. Aus diesem Blickwinkel ist deshalb auch die gestärkte Rolle 
der Kommission positiv zu bewerten.208 Die BlockingVO erfüllt im Hinblick auf die Verteidi-
gung der Autonomie der EU gegenüber mächtigen Akteuren wie den USA oder China ihrer 
Ausgestaltung nach ihren Zweck. Dass Staaten wie China die BlockingVO als Vorlage für den 
Erlass eines eigenen blocking-statutes nutzen, überrascht deshalb wenig.209 

Da die BlockingVO hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs zuletzt im Jahr 2018 aktualisiert 
wurde, begegnet sie nicht mehr der hiesigen geopolitischen Situation.210 Mittlerweile existieren 
weitere extraterritoriale US-Sanktionen.211 Extraterritoriale Sanktionen der USA gegen Russland 
beispielsweise werden von der BlockingVO nicht adressiert.212 Dies erscheint willkürlich, lässt 
sich aber dadurch erklären, dass die EU und die USA sich bezüglich des Umgangs mit Russland 
einig sind und die EU deshalb den extraterritorialen Sanktionen gegenüber toleranter ist.213 Dies 
dürfte auch für den Umgang mit Iran gelten, denn seit den Menschenrechtsverletzungen Irans 
im Zuge der Demonstrationen im Jahr 2022 hat auch die EU ihre Sanktionen gegenüber Iran 
verschärft.214 

Damit scheint die BlockingVO lediglich extraterritoriale Sanktionsgesetze zu adressieren, die 
im Widerspruch mit den Zielen der Union stehen, was verdeutlicht, dass die BlockingVO ein 
hochpolitisches und gleichzeitig selektives Instrument ist.215 

 

                                                
208  Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 ABl. EG L 209 vom 29. November 1996 durch die Verordnung (EU) 

Nr. 37/2014, ABl. L 18 vom 21. Januar 2014. 
209  China’s Bocking Statute – New Chinese Rules to Counter The Application Of Extraterritorial Foreign Laws, im 

Internet abrufbar: https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2021/01/chinas-blocking-statute-new-chi-
nese-rules-to-counter-the-application-of-extraterritorial-foreign-laws.pdf (besucht am 28. Mai 2024); MOFCOM 
Order NO. 1 vom 9. Januar 2021, im Internet abrufbar: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questi-
ons/202101/20210103029708.shtml (besucht am 28. Mai 2024); einen Überblick zum Gesetz geben Pfeil/Mertgen, 
Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 5 Rn. 232 ff. 

210  Feedback vom Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V., erhältlich im Internet: https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Unlawful-extra-territorial-sanctions-a-stronger-
EU-response-amendment-of-the-Blocking-Statute-/F2668858_en (besucht am 29. Mai 2024); So hat die USA 2020 
Sanktionen gegen das Nord Stream 2 Projekt verhängt, im Überblick und zur völkerrechtlichen Bewertung vgl. Deut-
scher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, US-Sanktionen gegen den Bau der Pipeline Nord Stream 2 aus völker-
rechtlicher Sicht vom 8. September 2020, erhältlich im Internet: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/794744/5613bf9f65fa52fd7c1d06ec6f52ebb3/WD-2-075-20-pdf-data.pdf (besucht am 29. Mai 2024). 

211  Ryngaert, Common Market Law Review 60, 2023, 517 (528). 
212  Germany Trade & Invest, US-Sanktionen gegenüber Russland, erhältlich im Internet: 

https://www.gtai.de/de/trade/usa/zoll/us-sanktionen-gegenueber-russland-839878 (abgerufen am 3. Juni 2024). 
213  Ryngaert, Common Market Law Review 60, 2023, 517 (528). 
214  Verordnung (EU) Nr. 2022/2428, ABl. Nr. L 318 I/1 vom 12. Dezember 2022. 
215  Ryngaert, Common Market Law Review 60, 2023, 517 (528). 
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II. Reformvorschläge 

1. Anpassung des Anwendungsbereichs 

Um der veränderten geopolitischen Lage zu begegnen, wurde 2021 gefordert, den sachlichen 
Anwendungsbereich durch die Aufnahme weiterer Sanktionsgesetze in den Anhang zu ergän-
zen.216 

Vorgeschlagen wurde zudem die pauschale Ausweitung auf alle extraterritorialen Sanktions-
gesetze.217 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die BlockingVO ein defensives Instrument ist 
und nur eingesetzt werden soll, wenn dies erforderlich ist. Dies verlangt eine gründliche völker-
rechtliche Bewertung restriktiver Maßnahmen von Drittstaaten, die durch den Mechanismus si-
chergestellt wird, wonach der sachliche Anwendungsbereich über den Anhang bestimmt wird. 
Dass die Zuständigkeit dabei nicht beim Parlament liegt, sondern bei der Kommission, stellt 
einen guten Kompromiss dar. Eine pauschale Ausweitung ist aus den oben genannten Gründen 
abzulehnen. 

Seit der Verschärfung der Sanktionen der EU gegen Iran218 erscheint es widersprüchlich, 
wenn die EU sich einerseits den US-Sanktionen gegen Iran widersetzt und gleichzeitig ihre Sank-
tionen gegen Iran verschärft, auch wenn die Sanktionen der EU nicht darauf abzielen, die zivile 
Nutzung des iranischen Atomprogramms sicherzustellen, sondern darauf, Iran zur Achtung fun-
damentaler Menschenrechte zu bewegen.219 

2. Aufklärung über die BlockingVO 

Um die Effektivität der BlockingVO zu stärken, muss das Bewusstsein über die BlockingVO vor 
allem bei den Unternehmen geschärft werden. Schließlich müssen sie die BlockingVO im Blick 
behalten, um bewerten zu können, ob bestimmte rechtsgeschäftliche Handlungen in den An-
wendungsbereich des Befolgungsverbotes fallen. Zum einen müssen sie evaluieren, inwieweit sie 
durch die ausländischen Sanktionsgesetze in ihren Interessen beeinträchtigt werden. Zum ande-
ren muss bewertet werden, wie hoch das wirtschaftliche Risiko eines Verstoßes gegen die Sankti-
onsnormen ist und ob ggf. ein Ausnahmegenehmigungsantrag nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO 
gestellt werden sollte. 

Doch auch das Bewusstsein der Gerichte über die BlockingVO und ihre Funktionsweise 
muss geschärft werden, um Vollzugsdefiziten im private enforcement zu begegnen. 

3. Stärkung eines einheitlichen Vollzugs 

Die sich aus den mitgliedstaatlichen Handlungsspielräumen ergebenden Defizite im public en-
forcement könnten durch einen einheitlichen Vollzug auf europäischer Ebene beseitigt werden, 

                                                
216  Feedback vom Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V vom 30. August 2021.; So hat die USA 2020 

Sanktionen gegen das Nord Stream 2 Projekt verhängt, im Überblick und zur völkerrechtlichen Bewertung vgl. Deut-
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rechtlicher Sicht vom 8. September 2020. 
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218  Verordnung (EU) Nr. 2022/2428, ABl. Nr. L 318 I/1 vom 12. Dezember 2022. 
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ähnlich wie im Wettbewerbsrecht.220 Ob dies tatsächlich den Vollzug stärken würde, ist vor dem 
Hintergrund, dass bereits die Entscheidung nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO lange Zeit in An-
spruch nimmt, zweifelhaft.221 

Eine andere Möglichkeit, Vollzugsdefiziten im public enforcement zu begegnen, ohne Voll-
zugskompetenzen zu verschieben, wäre die Konkretisierung des Maßstabs aus Art. 9 Blo-
ckingVO, um mitgliedstaatliche Spielräume von Anfang an zu begrenzen. Es könnte ein Maß-
nahmenkatalog eingeführt werden, der die Konsequenzen eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 
BlockingVO festlegt.222 

4. Straffung des Verfahrens nach Art. 5 Abs. 2 BlockingVO 

Eine Überarbeitung des Art. 5 Abs. 2 BlockingVO ist notwendig, um einen sicheren und hand-
habbaren Ausweg für Unternehmen aus der Zwickmühle zu schaffen. Dafür muss das Genehmi-
gungsverfahren aus Art. 5 Abs. 2 BlockingVO effizienter und die Kriterien klarer gestaltet wer-
den.223 Dies würde, wie bereits dargestellt, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung von Anfang an ent-
behrlich machen oder mitgliedstaatliche Spielräume begrenzen, da bei der sekundären Abwägung 
die von der Kommission im Genehmigungsverfahren getroffenen Erwägungen zu berücksichti-
gen wären. Dafür sollte zunächst eine Entscheidungsfrist für die Kommission eingeführt werden. 

5. Stärkung der Kompensationsmöglichkeiten für EU-Wirtschaftsteilnehmer 

Um dem wirtschaftlichen Risiko für Unternehmen abzuhelfen, könnte neben der Konkretisie-
rung des Schadensersatzes aus Art. 6 BlockingVO ein europäischer Kompensationsfond einge-
richtet werden. Aus diesem könnten wirtschaftliche Folgen ausgeglichen werden, die entstehen, 
wenn ein Verstoß gegen ausländische Sanktionsgesetze zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen 
führt. So zum Beispiel, wenn das betroffene Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
ausgeschlossen oder selbst auf der SDN-Liste gelistet wird. Unternehmen würde ein Anreiz ge-
boten, das Befolgungsverbot trotz Sanktionsrisiko einzuhalten. Eine Kompensation würde letzt-
lich nur gezahlt werden, wenn tatsächlich ein Schaden entsteht. 

6. Kohärenz mit dem Anti-Coercion Instrument der EU 

Seit Dezember 2023 existiert neben der BlockingVO das sog. Anti-Coercion Instrument (ACI), 
das sich gegen wirtschaftlichen Zwang aus Drittstaaten auf die EU richtet.224  

Das ACI und die BlockingVO überschneiden sich, da beide Instrumente in Situationen zur 
Anwendung kommen, in denen durch extraterritoriale Sanktionen wirtschaftlicher Zwang in der 
EU ausgeübt wird. Da die BlockingVO jedoch ein reaktives Instrument ist und anders als das 

                                                
220  Feedback vom Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V vom 30. August 2021. 
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16 Monaten erteilt durch die Kommission erteilt wurde. 
222  Feedback von SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e.V. 

vom 30. August 2021, 6. 
223  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute 

(Council Regulation (EC) 2271/96) vom 17. Dezember 2021, 3. 
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ACI keine abschreckende Wirkung hat, bedarf es eines weiteren Instruments.225 Deshalb muss 
sichergestellt werden, dass sich die beiden Instrumente nicht widersprechen oder in ihrer Effek-
tivität behindern. Außerdem muss ihr Anwendungsbereich klar abgrenzbar sein.226 

III.  Zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Sanktionsabwehr  

Zusätzlich zu einer Reform der BlockingVO müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Auswirkungen ausländischer Sanktionen effektiv einzudämmen. Dabei müssen diese Maß-
nahmen reaktiver Natur sein und im Einklang mit dem Völkerrecht und WTO-Recht stehen.227 

Es könnte versucht werden, die Probleme bereits auf politischer Ebene zu bewältigen, etwa 
durch die Stärkung internationaler Organisationen wie der WTO.228 Auch die EU setzt auf Mul-
tilateralismus und politische Integration durch starke Handelspartnerschaften.229 

Die aktuelle geopolitische Lage ist jedoch geprägt von gewaltsamen Konflikten um Territo-
rien, staatliche Souveränität und wirtschaftliche Macht. Das illustrieren der Nah-Ost-Konflikt, 
der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China. Diese Lage macht die Zunahme von extraterritorialen Sanktionen wahrscheinlicher als 
deren Aufhebung.230 Die vielen widerstreitenden Interessen machen das Finden von Lösungen 
auf internationaler Ebene zunehmend schwer. In vielen Fällen gibt es abgestimmte oder zumin-
dest parallele Sanktionspolitiken, wie zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit Russland.231 . 
In der ersten Prädisentschaft von Donald Trump, insbesondere durch die Kündigung des JCPoA 
2018, hat sich jedoch gezeigt, wie schnell sich das ändern kann. 

Neben dem Versuch, politische Lösungen zu finden, sollten dennoch von den USA abhän-
gige Zahlungswege gestärkt werden, damit die Wirkung der US-Sanktionen gegen internationale 
Finanzdienstleister und die Dominanz des US-Dollars als Leitwährung nicht zur wirtschaftlichen 
Handlungsunfähigkeit führt.232 Das zu diesem Zwecke geschaffene Instrument in Support of 
Trade Exchanges (INSTEX) ist zwar gescheitert.233 Jedoch könnte stattdessen eine EU-Export-
Bank gegründet werden, die den Zahlungsverkehr trotz ausländischer Sanktion abwickeln 
kann.234 

                                                
225  European Commission, Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report, SWD (2021) 371 final, 

24. 
226  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute 
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227  European Commission, Summary of results of the Open Public Consultation on the review of the Blocking-Statute 
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228  Ibid., 5. 
229  Kübek/Mancini, European Constitutional Law Review 19, 2023, 518 ff. 
230  Lonardo/Szép, European Foreign Affairs Review 2023, 363 (370). 
231  US Sanktionen gegenüber Russland vom 27. Oktober 2025, im Internet abrufbar: 
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vom 30. August 2021, 7. 
233  Gemeinsame Erklärung von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich (E3) zu INSTEX vom 9. 

März 2023, im Internet abrufbar: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2587002 (besucht am: 10. Mai 
2024). 

234  Feedback von SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e.V. 
vom 30. August 2021, 7. 
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E. Fazit 

Die BlockingVO ist ein hochpolitisches Instrument, mit dem kurzfristig auf extraterritoriale aus-
ländische Sanktionsgesetze reagiert werden muss. Der reaktive Charakter der BlockingVO er-
klärt, dass ihre Bestimmungen offen formuliert und ihrerseits dynamisch ausgestaltet sind. Das 
verursacht erhebliche Auslegungs- und Anwendungsprobleme, was auch aus der Analyse und 
Bewertung der aktuellen Rechtsprechung hervorgeht. Durch die Konzeption der BlockingVO 
geraten die EU-Wirtschaftsteilnehmer in eine Zwickmühle zwischen ausländischen Sanktionsge-
setzen und dem Befolgungsverbot, für die die BlockingVO – anders als beabsichtigt – keinen 
Ausweg bereitstellt. Weder die Befreiungsmöglichkeit aus Art. 5 Abs. 2 BlockingVO noch das 
vom EuGH entwickelte sekundäre Korrektiv sind geeignet, den Konflikt zu entschärfen. Die 
beim judikativen Vollzug durchzuführende Abwägung zwischen dem Interesse der Union am 
Vollzug der BlockingVO und der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit fällt 
nicht zwingend zugunsten dieses Grundrechts aus. Die Abwägungsentscheidung ist offen und 
stellt daher eine red-flag für EU-Wirtschaftsteilnehmer dar, die wie zum Beispiel im Verfahren 
vor dem OLG Hamburg, in Erwägung ziehen, Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Unter-
nehmen zu beenden.235  

Die BlockingVO ist ein Akt der Selbstbehauptung der EU, durch den sie die Autonomie 
ihrer selbst und ihrer Mitgliedstaaten beansprucht und sich extraterritorialen ausländischen Sank-
tionsgesetzen entgegenstellt. 

Bei der Frage, welche extraterritoriale Sanktionsgesetze toleriert werden und welche nicht, 
stellt die politische Situation einen entscheidenden Faktor dar. Sind sich die USA und die EU 
im Umgang mit totalitären Regimen einig, wie im Blick auf Iran und Russland, braucht es keiner 
Selbstbehauptung. Das wird dadurch deutlich, dass die EU die BlockingVO seit 2018 nicht mehr 
geändert hat, obwohl weitere ausländische extraterritoriale Sanktionsgesetze erlassen wurden, wie 
zum Beispiel durch die USA gegen Russland. Ändert sich jedoch die politische Situation, besteht 
das Risiko, dass weitere extraterritoriale Sanktionsgesetze in den Anwendungsbereich der Blo-
ckingVO aufgenommen werden, was wiederum die Situation für EU-Wirtschaftsteilnehmer ver-
schärfen würde. 

Da die BlockingVO in ihrer aktuellen Fassung dysfunktional ist und an erheblichen Voll-
zugsdefiziten leidet, muss sie reformiert werden. Dies entspricht der von der Kommission durch-
geführten Befragung zur Änderung der BlockingVO, für die eine Rückmeldung durch die Kom-
mission bereits für das zweite Quartal 2022 geplant war. 236 Obwohl die Kommission seit 2021 
Kenntnis von der Reformbedürftigkeit hat, hat sie bislang keine Gesetzesinitiative vorgelegt. Zum 
Schutz der EU-Wirtschaftsteilnehmer, die sich aktuell in der regulatorischen Zwickmühle befin-
den und zukünftig in diese geraten können, muss die BlockingVO in der bevorstehenden Legis-
latur insoweit geändert werden. Wenn die Kompensationsmechanismen, wie der Schadensersatz 
aus Art. 6 BlockingVO, ausreichend wären, wäre eine Ausweitung des Anwendungsbereichs sogar 
zu begrüßen, da die BlockingVO dann vor den Auswirkungen weiterer extraterritorialer Sankti-
onen schützen würde. 

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Sanktionsabwehr verdeutlichen die Notwendig-
keit internationaler Zusammenarbeit im Sanktionsbereich. Sanktionen sollten koordiniert mit 

                                                
235  Zum Begriff der “red flag” vgl. Roeder/ Hille/ Havlik/ Conte, Compliance (Due Dilligence) im Kontext von Transak-

tionen, CCZ 2023, 337 (342). 
236  European Commission, Unlawful extra-territorial sanctions – a stronger EU response (amendment of the Blocking 

Statute), erhältlich im Internet: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Un-
lawful-extra-territorial-sanctions-a-stronger-EU-response-amendment-of-the-Blocking-Statute-_en (besucht am 31. 
Mai 2024). 
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anderen Staaten verhängt werden. Dadurch kann der Entstehung regulatorischer Konflikte vor-
gebeugt werden.
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